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3. Deckblatt zur Planfeststellung
für den Ausbau der freien Strecke der Landesstraße 3193 zwischen der Bundesauto
bahn 45 und der geplanten Ortsumgehung der Gemeinde Ronneburg, Ortsteil 
Hüttengesäß, mit Anlage eines parallelen Rad- und Wirtschaftsweges von Bau-km 
0+000,00 bis Bau-km 2+739,159 einschl. der Folgemaßnahmen in den Gemarkungen 
Ravolzhausen (Gemeinde Neuberg), Hüttengesäß (Gemeinde Ronneburg) und Lan
genselbold (Stadt Langenselbold), Main-Kinzig-Kreis

b

Übernahme Änderungen technischer Entwurf, insb. Ergänzung Baufelder, Anpassungen
Böschungen, Entwässerung, Anpassung Radweg/Wirtschaftsweg (Lage/Breite).
Verlegung Amphibienschutzeinrichtung an das Bankett, Anpassung Baumstandorte 
Übernahme der Violetteinträqe des Planfeststellungsbeschlusses 2018

02/2023 Raskop

a

Ergänzung der Maßnahmen V2,V3,V4und Acef 1.
Modifizierung der Maßnahme Gl (Baumpflanzungen).
Aktualisierung und neue Bezeichnung der Maßnahme A 3 (neu: A 3 / V 5)
Aktualisierter Bestand (vql, Unterlage Nr. 12.1), Ergänzung der Biotoptypen nach KV

01/2017 Raskop

Nr. Art der Änderung Datum Name

Hess. Straßen- und Verkehrsverwaltung
Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen

L3193

vonNK 5819054 bis NK 5720 011
vonStr.-km 1.402 bis Str.-km 4.138

Unterlage Nr.: 12

Blatt Nr.:

Proj.-Nr.: PL319304

Datum Unterschrift

Planfeststellung
Ausbau zwischen der A 45

und Ronneburg/Hüttengesäß

von Bau-km 0+000.000 bis Bau-km 2+739.159

bearbeitet

gezeichnet

geprüft . 16.01.2017 gez. Biczysko

Aufgestellt:
Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen 
Gelnhausen, den 15.06.2010

i A gez. Biczysko 
(Dipl.-Ing.)

Unterlagen Nr.:
zum

Planfeststeilungsbeschluss

vom AZ.:

Genehmigt:
Amt für Straßen- und Verkehrswesen Gelnhausen 
Gelnhausen, den 15.06.2010

(Baudireldor)

Wiesbaden, den

Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Landesentwicklung

Abt. V 
Im Auftrag
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1 Veranlassung der Änderungen

Am 03.05.2005 wurde das Planfeststellungsverfahren für den Ausbau der freien Strecke der Landesstraße 
L3193 zwischen der A 45 und der Ortsumgehung der Gemeinde Ronneburg, Ortsteil Hüttengesäß, mit 
Anlage eines parallelen Rad- und Wirtschaftsweges eingeleitet. Im Folgenden werden die Änderungen im 

Zusammenhang mit der Projekthistorie dargestellt.

Am 27.08.2018 erfolgte der Planfeststellungsbeschluss. Im Jahr 2021/2022 erfolgten Vergleichsverhand

lungen mit der Klägerin Frau Dr. Maier.

1.1 1. Planänderung 2010

Änderungen des Landschaftspflegerischen Begleitplans infolge 

der Aufweitung der Anbindung „Claus'sche Mühle", '

der Anlage von zwei Buswarteflächen im Bereich Bruderdiebacher Hof und 
Eckenbachhof,

dem Entfallen der Ausgleichsmaßnahme A2 im Zuge des Verfahrens,

der erforderlichen Anpassung der damit verbundenen Bilanzierung von Eingriff und 
Ausgleich.

c

Die Änderungen umfassen:

Maßnahmenblatt A 2

Bilanz nach Ausgleichsabgabenverordnung

Unterlage 12.2 Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 
(M: 1:5.000)

Unterlage 12.3 Lägeplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen (M: 1:2.000),
Blatt 1 und 2

Veranlassung der Änderung:

Die Maßnahme A 2 wurde im Rahmen der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen als fachlich geeignete 
Ausgleichsmaßnahme in den LBP aufgenommen, ohne dass absehbar war, dass die Flächenverfügbarkeit 
nicht gegeben sein würde.

Im Zuge der Einwendungen wurde durch die Eigentümer Herrn Dr. Maier und Frau Ruth der Inanspruch
nahme Widersprochen, ein Verkauf der Flächen wurde abgelehnt.

Daher wurde Anfang Dezember 2008 versucht eine geeignete Alternative als Ausgleichsmaßnahme zu fin
den,,um dem Vorranggebot Ausgleich vor Ersatz nachzukommen. Dazu wurde bei den folgenden Stellen 
angefragt:

Amt für Bodenmanaaement Büdingen
Beantwortung der Anfrage durch Schreiben vom 08.12.2008. Es können keine Maßnahmen zur Verfügung 
gestellt werden.

Hessen-Forst, Forstamt Hanau-Woifqanq
. Beantwortung per Mail vom 05.12.2008 durch Frau Breil. In der Gemarkung Erbstadt und der Gemarkung 
Hanau sind Ökopunkte im erforderlichen Umfang verfügbar. Abstimmung dazu mit der UNB erforderlich.

RP Darmstadt - V/53.1
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Beantwortung per Mail vom 17.12.2008 durch Herrn Forschler. Im unmittelbaren Umfeld sind keine Maß
nahmen bekannt. Für Ersatzmaßnahmen im Naturraum wird auf das Dezernat Schutzgebietsmanagement 
verwiesen.

Main-Kinzig-Kreis uNB
Beantwortung der Anfrage durch Schreiben vom 30.12.2008. Auf die in der Gemarkung Langenselbold 
befindlichen Aufforstungsflächen mit einem ausreichenden Wertpunktepotenzial wird verwiesen.

Stadt Langenselbold und Gemeinde Ronneburg
Keine Rückmeldung

Darüber hinaus hat ein Abstimmungstermin mit der Hessischen Landgesellschaft (HLG') stattgefunden, mit 
dem Ergebnis, dass keine für den Ausgleich geeigneten Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden kön
nen.

Damit wurden alle Möglichkeiten ausgeschöpft geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu finden. Es wird daher 
zur Kompensation des, durch den erforderlichen Verzicht auf die Maßnahme A 2 entstandenen Defizits auf 
eine Ersatzmaßnahme im räumlichen Zusammenhang (Gemarkung Langenselbold) zurückgegriffen.

1.2

1.2.1

2. Pianänderung 2017

Bestandserfassung Fauna und Biotoptypenkartierung

Im Jahr 1998 würde für die Projekte „L 3193 Ortsumgehung Ronneburg-Hüttengesäß" und „L 3193 Ausbau 
zwischen der A 45 und Ronneburg Hüttengesäß" eine gemeinsame Untersuchung der Fauna durchgeführt. 
Eine Vertiefung im Hinblick auf die Wanderung von Amphibien im Bereich der Fischteiche erfolgte im Jahr 
2003. Ebenfalls im Jahr 1998 wurde eine flächendeckende Biotoptypenkartierung vorgenommen. Diese 
wurde in den Jahren 2002 und 2006 aktualisiert. Aufgrund des Alters der Daten (> 5 Jahre) wurde nun 
eine Aktualisierung erforderlich. Ergänzend sollten alle vom Vorhaben betroffenen Bäume erstmalig auf das 
Vorhandensein von Baumhöhlen und kontrolliert werden.

1.2.2 Artenschutzbeitrag

Die im Jahr 2006 im Hinblick auf die Bestandserfassung (Biotoptypenkartierung) aktualisierte Unterlage 
enthält keinen Artenschutzbeitrag, da die Regelungen zum besonderen Artenschutzrecht erst seit der so
genannten Kleinen Novelle des Bundesnaturschutzgesetztes (BNatSchG) 2007 auch auf zugelassene Ein
griffe anzuwenden ist. Daher wurde nun eine Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände des § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in Verbindung mit den Art. 12 und 13 der europäischen Flora-Fauna- 
Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) sowie Art. 5 der Vogelschutz-Richtlinie für die im Planungsgebiet des 
Landschaftspflegerischen Begleitplans vorkommenden, europäisch geschützten Arten im Rahmen des neu 
erstellten Artenschutzbeitrages vorgenommen.

1.2.3 Maßnahmenplanung

Als Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde festgestellt, dass für mehrere Arten, das Eintreten 
der Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG nur bei Durchführung von zusätzlichen Vermeidungs- bzw. Acef- 

Maßnahmen verhindert werden kann. Im Falle der Zauneidechse dienen die vorgesehenen Maßnahmen der 
Minderung der Betroffenheit der Art. Es wurden daher Maßnahmenblätter für die erforderlichen Maßnah
men ergänzt. Weiterhin wird das Maßnahmenblatt der Maßnahme A 3 neu gefasst, da die Maßnahme auch 
eine Vermeidungswirkung hat (Vermeidung einer Zunahme der Zerschneidungswirkung aufgrund der grö
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ßeren Fahrbahnbreite und des Radweges) und daher nur teilweise als Kompensationsmaßnahme ange
rechnet werden kann (für die Reduzierung der bestehenden Zerschneidungswirkung).

Die vorgesehenen Baumpflanzungen wurden im Hinblick auf die 2009 eingeführten „Richtlinien für passiven 

Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme" (RPS) (FGSV 2009 1) sowie mögliche Konflikte mit 

der Landwirtschaft überprüft. Insbesondere in Einmündungsbereichen von landwirtschaftlichen Wegen 
kann ein zu geringer Baumabstand das Manövrieren mit breiten landwirtschaftlichen Geräten erschweren.

Die Prüfung hat ergeben, dass 23 der bisher geplanten Bäume entfallen. 15 Bäume wurden in ihrer Lage 
verändert, um sie den Vorgaben der RPS anzupassen. Im Bereich von Bäumen, bei denen die zur Verfü
gung stehende Fläche nicht ausreicht, um die Lage so zu ändern, dass sie den Vorgaben der RPS ent

spricht, sind Fahrzeugrückhaltesysteme gemäß RPS yorzusehen. 6 Bäume wurden neu vorgesehen, um das 
entfallen von Bäumen an anderer Stelle soweit wie möglich zu ersetzen.

Aus der nunmehr erfolgten Bilanz nach der Kompensationsverordnung ist ersichtlich, dass eine vollständige 
Kompensation mit den Maßnahmen A 1, A 3 (teilweise) und A 4 bis A 6 erreicht wird. Die im Rahmen des 
Deckblattverfahrens 2010 vorgesehene Ökokontomaßnahme (Vorgang-Nr.: 290217, Eichenaufforstung von 
20,000 m^ auf bisheriger Ackerfläche, vgl. Schreiben der UNB MKK vom 30.06.2009) kann entfallen.

1.3 3. Planänderung 2022/2023

In den Maßnahmenblättern wurden Violetteinträge im Rahmen des Planfeststellungsbeschlusses 
(27.08.2018) durch das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung 
(HMWEVL) vorgenommen. Diese Änderungen werden in der vorliegenden 3. Planänderungen nachrichtlich 

(Violettfarben) wiedergegeben.

Im Jahr 2021/2022 erfolgten Vergleichsverhandlungen mit der Klägerin Frau Dr. Maier. Im Ergebnis wird 
der planfestgestellte Wirtschaftsweg mit einer asphaltierten Breite von 3,50 m (statt 3,00 m) und befestig
ten Banketten von jeweils 1,00 m (statt 0,75 m), somit einer Gesamtbreite von 5,50 m statt 4,50 m zwi
schen Bau-km 0,025 bis Bau-km 1+680 hergestellt. In der Folge kommt es zu Anpassungen der Lage des 
Rad- bzw. Wirtschaftsweges und der Dimension der Böschungen.

Weiterhin wird die Baumart der straßenbegleitenden Bäumen geändert: statt Quercus robur jetzt Carpinus 
betulus. Auf 11 Bäume wird zwischen Bau-km 1+300 und Bau-km 1+450 (Gemarkung Langenselbold Flur 
92 Flurstück 1) verzichtet. Diese Bäume werden in die Ausgleichsfläche A 1.5 integriert.

Weiterhin wird das vorgesehene Baufeld nun in der Bilanzierung nach der KV berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden folgende Änderungen vorgenommen:

Maßnahmenblatt V 1: Die Angaben zu den Durchlässen wurden an die im technischen Entwurf vorgesehe
nen Dimensionen angepässt. Da die Angaben als MindestgfÖßen zu verstehen sind, handelt es sich bei den 
größeren Dimensionen für Landwehrgraben und Kühkaute um redaktionelle Änderungen. Die Reduzierung 
der Dimensionierung beim Enkenbach ist erforderlich, da andernfalls keine ausreichende Überdeckung 

gegeben ist.

1 FGSV - Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (2009): Richtlinien für passiven Schutz an Straßen 
durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme - RPS
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Maßnahmenblätter G 1, G 2 und A4 fredaktionelle Änderung'): In den Maßnahmenblättern werden die 

Flächengrößen für die Zielbiotope der Maßnahmen G 1 und G 2 getrennt und die fälschliche Zuordnung von 
15 Bäumen zu G 1 korrigiert (jetzt: A4).

Maßnahmenblatt E l: Aufgrund der o. g. Änderungen ist ein zusätzlicher Kompensationsbedarf entstanden. 
Daher wird eine Ökokontomaßnahme als neue Maßnahme E 1 aufgenommen und in der KV-Bilanz berück

sichtigt.

c
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2

2.1

Überblick über die geänderten Unterlagenbestandteile

1. Planänderung 2010

entfallene Unterlagenbestandteile neue Unterlagenbestandteile

Maßnahmenblatt A 2 (S. 78 LBP) entfällt

Unterlage 12.2 entfällt Unterlage 12.2 neu

Unterlage 12.3 Blatt 1 entfällt Unterlage 12.3 Blatt 1 neu

Unterlage 12.3 Blatt 2 entfällt Unterlage 12.3 Blatt 2 neu

AAV-Bilanz: Änderungen im Zuge des Deckblattverfahrens neu

Umbuchung durch die Untere Naturschutzbehörde mit Auszug 
und Lage

stand: 15. Juni 2010

2.2 2. Planänderung 2017

entfallene Unterlagenbestandteile neue Unterlagenbestandteile

Baumhöhlenkontrolle

Faunagutachten

Artenschutzbeitrag

Maßnahmenblätter für die Maßnahmen
V2,V3, V4undAcEFl

Maßnahmenblatt für die Maßnahme G 1, A 3 Maßnahmenblatt für die Maßnahme G 1, V 5 / A 3

Unterlage 12.1 Unterlage 12.1 Bestand und Konflikte (M: 1:2.000) ■

Unterlage 12.2
Unterlage 12.2 Übersichtsplan der landschaftspflegerischen 
Maßnahmen (M: 1:5.000)

Unterlage 12.3
Unterlage 12.3 Lageplan der landschaftspflegerischen Maß
nahmen (M: 1:2.000)

AAV-Bilanz: Änderungen im Zuge des Deckblattverfahrens 

(Deckblatt 2010)
Bilanz nach Kompensationsverordnung (KV-Bilanz)

Ökokontomaßnahme:
Umbuchung durch die Untere Naturschutzbehörde mit Auszug 
und Lage (Deckblatt 2010)
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2.3 3. Pianänderung 2022/2023

entfallene Unterlagenbestandteile geänderte / neue Unterlagenbestandteile

Maßnahmenblätter für die Maßnahmen:
V1,G2,A1,A5

Maßnahmenblätter für die Maßnahmen;
V1,V3, V4/CEF,V5/A3, G1,G2,A1,A5,Acef 1, El

Bilanz nach Kompensationsverordnung (KV-Bilanz)

Unterlage 12.1 Unterlage 12.1 Bestands- und Konfliktplan (M: 1:2.000)

Unterlage 12.2
Unterlage 12.2 Übersichtsplan der landschaftspflegerischen. 
Maßnahmen (M: 1:5.000)

Unterlage 12.3
Unterlage 12.3 Lageplan der landschaftspflegerischen Maß
nahmen (M: 1:2.000)
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3

3.1

Planänderungen

1. Planänderung 2010

Nachfolgende Maßnahme A 2 (Seite 78 im Landschaftspflegerischen Begleitplan) entfällt im 
Zuge des Verfahrens

Bezeichnung der Baumaßnahme

kusbau der L 3193

Maßnahmennummer

Maßnahmenblatt A2
(V=Vermeidungs-, A=Aus^chs- 

E=Ersatz-, G=Gestal^gs-, 
S=Schutzmaßri/lnme)

Lage der Maßnahme / Bau-km:

Fallbach X
Konflikt Nr\ I, K II, K III, K 1 - K 8, vgl. Konfiiktplan, / Blatt-Nr. 1-3

Beschreibung: X

Verlust und BeeinträchtigungXn Grundfunktionen, Verlust der Lebensraurr 

trächtigung X /
^iunktion, Landschaftsbildbeein-

MaßnahmG vgl. Lageplan deiN^dschaftspfl. Maßnahmen, / Blatt-Nr. 1-2

Beschreibung:

Anlage eines je 10 m breiten UfersfV^ifens am U^r des Fallbaches 
inkl. Entwicklungsmaßnahmen

Zielsetzung: Verbesserung der Gewässerstruktur, n^yferung der Schadstoffbelastung, Schaffung von 
Ersatzlebensraum für die von Biotopverlust/-beel)imächtigung betroffenen Lebewesen,
Verbesserung des Landschaftsblldes und des^holur^swertes.

Vorwert der Fläche: Acker

Durchführung: Markierung des Uferstreifyfs durch AbpflockeiNoder Findlinge,
Eigenständige Vegetationsentwicklui^bzw. abschnittsweise Bepflanzung fnit Erlen und Weiden, 
naturnahe Modellierung der Uferty^hung durch Abflachung nao^aßstab des DVWK-Merkblatts 244 
„Uferstreifen an Fließgewässerj^i^unktion, Gestaltung und Pflege“ u^ter Erhalt der bestehenden Ufer

gehölze.

Zeitpunkt der PurchführuniTder Maßnahme: Baubeginn. In der Pflanzperi^^.

Hinweise für die Unterlyfltungspflege: 1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre EntS(|cklungspflege. Jährlich 

1 malige Mahd. Konjirolle der Einhaltung des Uferstreifens.

Flächengröße: Uf^streifen: 22.560 m^

Vorgesehone Regelung
S Flächyf der öffentlichen Hand
□ Fläzen Dritter

□ iGrunderwerb
Nutzungsänderung/-beschränkung

Künftiger Eigentümer:
Gemeinde Ronneb?

Künftige Unterhaltung:
Gemeinde Ronneburg
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Die im Zuge der ersten Planänderung 2010 hinzugefügte AAV-Bilanz für die geänderten Bereiche wird er
setzt durch eine flächendeckende Bilanz nach der Kompensationsverordnung (KV), vgl. Kap. 0.

AAV-Bilanz^-Änderunqen im Zuqe-des Deckblattverfahrefts

Trasse-(-1^ffenlage)
(Damm. Einschnitt)

(Bankett-Mulde)

(Damm, Einschnitt)

(Fahrbahn, Weg)
t L-TUOtVQI IwllQOi Iwl 11

AAV-Nr

V/v.
QQ “]0Q

10.510

ofi Q^n

09.-160
40,510
10.520

Straßenränder
Sehr stark-oder-völlig-vefsiegelte Flächen

Straßenränder
Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen

WP 1 too r IV Biotopwert

24 2.736 m^ 57.456
43 • qfi RQß

3 4.042 m^ 42^126-
106.268

24 2.572 m" 54.012
43 2.502 m" 32.526
3 4.405 m" 13315
3 23-1-m^ 093

100.446

Cnff^llr\n rlr\r <-i A *)^wtlLtdllwII Uw1 lwfOt9l lO 11111V /

(Uferstreifen) 06.930 
(Uferstreifen) . 01.137

Naturnahe-Grünlandeinsaat
Neuanlage-vorrAuwald/Bruchwald

24-
36

15.037-m=^
-7-.518-m^

315.777
27-0,648
586.425

Änderung der Biotopwertpunkte durch Trassenänderung-und-Entfallen der Maßnahme A2

Wertpunkte
406,268
-100.446
-586.425Entfallen-der-Maßnahme A2
-580.603

X Kostenindex 0,62 
/Euro-Umreehnungsfa ktor 4;9§563

359.973,86 DM

Auf der Grundlage der Bilanz nach Ausgleichabgabenveferdnung ergibt sich durch die Umplanung im Be
reich der beiden Buswarteflächen und dem Entfallen der Ausgleichmaßnahme—A 2 ein Kompen- 
sationsdefizit-im Umfang von-586.r125 Wertpunkten oder 18^.051,71 €.

Der i er-Ausgleich wird durch Ausbuchen SOO.QQQ-Wertpunkten aus dem Okokonto-des-Vorhabenträgen
reicht.-Maßnahme: Vorgang-Nr.: 290217, Eichenaufforstung von 20.0Q0-m-^- auf bisheriger Ackerfläche
vgl. Schreiben der UNB MKK vom 30.06.2QO&.

10
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3.2

3.2.1

2. Planänderung 2017

Geänderte Maßnahmenblätter

\ Bezeichnung der Baumaßnahme Maßnahmennummer /

Maßnahmenblatt G1 /
\usbau der L 3193

(V=Vermeidungs-, A=Ausgl^chs-, 

E=Ersatz-, G=Gestaltmgs-, 
S=Schutzmaßn^me)

Lage der Maßnahme / Bau-km:

Gesamtes BauwaR, Trasse, Bauwerke, Einschnitts-ZDammflächen

Konflikt lOIL K IV, gl. Konfliktplan,
/ Blatt-Nr. 1-3

Beschreibung:
Beeinträchtigung der Grun^nktioneh durch Dämme/Einschnitte, 

Beeinträchtigung des Landscnaftsbildes

Einariffsumfang: ca. 26.000

Maßnahme vgl. Lageplan derlandschaftspfl. Maßnahme;^ Blatt-Nr. 1-3

Beschreibung:

Gestaltung und Begrünung der Sti^enbeglei^lächen
Zielsetzung: Wiederherstellung der Grundfunlhjpnen.^grünung und landschaftsgerechte Einbin

dung der neuen Straße
Vorwert der Fläche: Die Maßnahme erfolgt auf daf^rch den Straßenbau entstandenen Damm-/ Ein

schnittsflächen und seitlich angrenzenden ^chen sowie sie für die Modellierung erforderlich sind. 

Durchführung: Gestaltung der Straßenbegl^tflächen unW bestmöglicher Einbindung der Trasse in 
das vorhandene Relief; Lockere, abwejmslungsreiche B^rünung mit Bäumen (Stieleichen 18/20), 

Gebüschpflanzungen, Grasfluren/SuKzession);
Sträuchen Verwendung heimischer/jehölze, Pflanzung in Klein^ppen (1x1 bis 1,5 x 1,5 m Pflanz
abstand), nach Entwicklungspflege weitgehend der natürlichen Sukzession überlassen.
Bäume; Baumpfähle, Ansitzst^gen. Flächen für Grasfluren: Keinen Oberboden andecken, vgl. Abb. 18. 

Zeitpunkt der DurchführuncKger Maßnahme: Unmittelbar nach Bauei^, ggf. abschnittsweise

Hinweise für die Unterhalmngspflege: 1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jah^Entwicklungspflege, da

nach Gewährleistungspflege nach Bedarf. Jährliche Kontrolle der Baumbe^stigungen. Jährlich 
2malige Mahd dei^rasfluren.

Flächengröße: 3M00 m^ davon Strauchpflanzung: 4.600 m^ Landschaftsrasen/Sul^ssion: 30.700 m^ 

Anzahl der Ei«(hen (18/20): 130.

Vergessene Regelung
0 Flächen der öffentlichen Hand

□ Rtachen Dritter

Grunderwerb

Nutzungsänderung/ -beschränkung

Künftiger Eigentümer:
Straßenbauverwaltung

Künftige Unterhaltung:
Straßenbauverwaltung
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L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburg/Hüttenqesäß
HERRCHEN 
& SCHMITT

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen
Bezeichnung der Maßnahme

Gestaitung und Begrünung der Straßenbegleitflächen

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12.3

Blatt-Nr.: 

. 1-3

Lage der Maßnahme

Gesamtes Bauwerk, Trasse, Einschnitts-ZDammflächen

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Beeinträchtigung der Grundfunktionen durch Dämme/Einschnitte. 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes,

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die,Lage bzw. den Standort

Maßnahmen-Nr.

Gl
Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhallende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Die Maßnahme erfolgt auf den durch den Straßenbau entstandenen Damm-/ Einschnittsflächen und seitlich angrenzenden 
Flächen sowie sie für die Modellierung erforderlich sind. ___________________________ _____________________________
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L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburq/Hüttenqesäß
HERRCHEN 
& SCHMITT

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

G1
Zielkonzeption der Maßnahme

Wiederherstellung der Grundfunktionen, Begrünung und landschaftsgerechte Einbindung der neuen Straße

□ Vermeidung

[3 Ausgleich für Konflikt: KII, KIV

□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Gestaltung der Straßenbegleitflächen unter bestmöglicher Einbindung der Trasse in das vorhandene Relief; Lockere, ab
wechslungsreiche Begrünung mit Bäumen (Stieleichen 20/25), Gebüschpflanzungen, Grasfluren/Sukzession)
Sträuchen Verwendung heimischer Gehölze, Pflanzung in Kleingruppen (1x1 bis 1,5 x 1,5 m Pflanzabstand), nach Entwick
lungspflege weitgehend der natürlichen Sukzession überlassen.
Bäume: Baumpfähle, Ansitzstangen. Flächen für Grasfluren: Keinen Oberboden andecken.
Grünlandeinsaaten: Es ist zertifiziertes autochthones (gebietsheimisches) Saatgut zu verwenden.

Gesamtumfang der Maßnahme: 35.300 m^

Zielbiotop: 35.300 mT

davon Strauchpflanzung (02.600): 4.600 m^ 
Landschaftsrasen (06.930): 30.700 m^ 
Anzahl der Eichen (18/20): 113

Ausgangs
biotop

Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten □ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

El Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Unmittelbar nach Bauende, ggf. abschnittsweise.

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre Entwicklungspflege, danach Gewährleistungspflege nach Bedarf. Jährliche Kontrolle der 
Baumbefestigungen. Jährlich 2malige Mahd.der Grasfluren.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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L3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburg/Hüttenqesäß
HERRCHEN 
& SCHMITT

02.02.23

\ Bezeichnung der Baumaßnahme

N^usbau der L 3193
Maßnahmenblatt

Maßnahmennummer /

A3 /

(V=Vermeidungs-, A=Ausglalchs-, 
E=Ersatz-, G=Gestaiti|^s-, 

S=Schutzmaßnah^e)

Lage der Maßnahme / Bau-km:
1+650 - Bauende

Konflikt ^r.: K 1, K II, K 111, K 1 - K 8, vgl. Konfliktplan / Blatt-Nr. 1-3

Beschreibung: \ /

Verlust der LebensraunVinktion /

MaßnahmO vgl. LagS^plan der landschaftspfl. Maßnahmen, / Blatt-Nr. 2-3

Beschreibung:

Anlage einer AmphibienleiWorrichtung mit Durchlasslfauwerken 

Zielsetzung: Verbesserung Querun^möglichkeiten, Verhinderung von Tierverlusten.

Vorwert der Fläche: Strassenrand, A^r, teilw. Grünland.

Durchführung: Einbau einer festen Amphnwenleiteinrichtung/iit 11 (13) zusätzlichen (vgl. V 1) Durchläs
sen (Teil des Bauwerks). Aufgrund der problen^atischen Höl^nverhältnisse sind dabei möglichst Kasten
durchlässe mit den üblichen Abmessungen von\6/0,7 nyflöhe und mind. 1,0 m Breite zu verwenden, die 
unmittelbar unter der Fahrbahndecke eingebaut v^dey^önnen (vgl. dazu Merkblatt zum Amphibienschutz 
an Straßen (MAmS), insb. Kap.5.2.3, S,22 und BM\J|^2000 sowie die Angaben zur Ausführung im Bau
entwurf). Sind die o. g. Höhen aufgrund der Topogy^h\ und der notwendigen Entwässerung nicht zu er
reichen, sind niedrigere Durchlässe einzubauenycage de^urchlassbauwerke bei Bau-km 1765, 1850, 
1935, 2020, 2100, 2240, 2300, 2360, 2420, 2X0, 2700 (4(^^ und 120 nach Bauende, im Rahmen der 

Ortsumgehung Hüttengesäß). EinmündencVwirtschaftwege^d mit Gitterrosten auszustatten.

Bei der Realisierung der Rahmen-Duryflässe sind eine möglicl^t naturnahe Sohle und unbedingt 
hochwasserfreie Erdbermen (vgl. M^S 2000, S. 20 Bild 16) vt^usehen. Im Durchlass darf kein 

Wasser stehen bleiben!
Eine fachökologische Begleitun^st bei Ausschreibung und Bau der ^lage erforderlich.
Zeitpunkt der Durchführunq^er Maßnahme: Mit der Baumaßnahm^^eil der Baumaßnahme).

Hinweise für die UnterhaLtlingspflege: Regelmäßige Kontrolle und ggf. Instandsetzung, inbs. vor Be
ginn der Frühjahrswandeymg, Ende Mai bis Mitte Juni vor der Abwanderung-d^ungtiere sowie im Sep

tember vor Beginn der Uerbstwanderung. Beidseitig ist mind, ein 50 cm breiter Stufen zu mähen. Das 
Mähgut ist von dieseyn Streifen zu entfernen. Überhängender Bewuchs ist zu entferm^n. Falls erforderlich 
ist vor den Wandeymgen zu mähen. Vgl. MAmS, Kap. 7 (BMVBW2000, S. 25f).

Länge: ca. 1.5^0 lfdm, beidseitig .

Vergessene Regelung

□
Fläolnen der öffentlichen Hand

FjBchen Dritter

IE XGrundenwerb

Nutzungsänderung/ -beschränkung

Künftiger Eigentümer:
Straßenbauverwaltung

Künftige Unterhaltung:
Straßenbauverwaltung
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HERRCHEN

02.02.23

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Bezeichnung der Maßnahme

Anlage einer Amphibienleitvorrichtung mit Durchlassbauwerken

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12.3

Blatt-Nr.:

3-

Lage der Maßnahme 

1+910 - Bauende

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Verlust der Lebensraumfunktion. Zerschneidung, Kollisionsverluste, 

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw, den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenfiächen 

Straßenrand, Acker, teilw. Grünland.

Maßnahmen-Nr.

V5/A3
Maßnahmentyp 
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes
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L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburq/Hüttenqesäß
HERRCHEN 
& SCHMITT

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr,

V5/A3
Zielkonzeption der Maßnahme

Verbesserung Querungsmöglichkeiten, Verhinderung von Tierverlusten.

El Vermeidung

IS Ausgleich für Konflikt: Kl, Kll, Kill, K1-K8 

□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Einbau einer festen Amphibienleiteinrichtung mit 8 zusätzlichen (vgl. V1) Durchlässen (Teil des Bauwerks). Aufgrund der 
problematischen Flöhenverhältnisse sind dabei möglichst Kastendurchlässe mit den Abmessungen von 0,6/0,7 m Flöhe und 
mind. 1,0 m Breite zu verwenden, die unmittelbar unter der Fahrbahndecke eingebaut werden können (vgl. dazu Merkblatt 
zum Amphibienschutz an Straßen (MAmS), insb. Kap,5.2.3, S. 22 und BMVBW 2000 sowie die Angaben zur Ausführung im 
Bauentwurf). Sind die o. g. Flöhen aufgrund der Topographie und der notwendigen Entwässerung nicht zu erreichen, sind 
niedrigere Durchlässe einzubauen. Lage der Durchlassbauwerke bei Bau-km 2+020, 2+100, 2+170, 2+270, 2+360, 2+440, 
2+560, 2+680 (weitere Durchlässe nach Bauende, im Rahmen der Ortsumgehung Flüttengesäß). Einmündende Wirt
schaftswege sowie die Geh-/Radweg-Querungen sind mit Gitterrosten auszustatten.
Bei der Realisierung der Rahmen-Durchlässe sind eine möglichst naturnahe Sohle und unbedingt hochwasserfreie Erdber
men (vgl. MAmS 2000, S. 20 Bild 16) vorzusehen. Im Durchlass darf kein Wasser stehen bleibeni 
Eine fachökologische Begleitung ist bei Ausschreibung und Bau der Anlage erforderlich.

Gesamtumfang der Maßnahme: ca. 2.050 m Gesamtlänge. ’

Zielbiotop: Ausgangs
biotop

Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten IS Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Regelmäßige Kontrolle und ggf. Instandsetzung, insbesondere vor Beginn der Frühjahrswanderung, Ende Mai bis Mitte Juni 
vor der Abwanderung der Jungtiere sowie im September vor Beginn der Flerbstwanderung. Beidseitig ist mind, ein 50 cm 
breiter Streifen zu mähen. Das Mähgut ist von diesem Streifen zu entfernen. Überhängender Bewuchs ist zu entfernen. Falls 
erforderlich ist vor den Wanderungen zu mähen. Vgl. MAmS, Kap. 7 (BMVBW 2000, S. 25f).

Flinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburq/Hüttenqesäß
HERRCHEN 
& SCHMITT

3.2.2 Neue Maßnahmenblätter

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabensträger Maßnahmen-Nr.

L3193, Hessen Mobil - Straßen- und MlAusbau zwischen der A 45 Verkehrsmanagement
und Ronneburg/Hüttengesäß Gelnhausen

Bezeichnung der Maßnahme Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme

Bauzeiten regelung A = Ausgleichsmaßnahme
E = Ersatzmaßnahme
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahmezum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:
(Natura 2000)

Unterlagen-Nr.:

12.3

Blatt-Nr.:

1,2,3

CEF = funktionserhaltende Maßnahme
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

Gesamte Vorhabenfläche

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG)
Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. TNr. 1 BNatSchG)

Folgende Arten sind betroffen;

Großer Abendsegler Klappergrasmücke Sylvia curruca
Zwergfledermaus Kohlmeise Parus major
Amsel Turdus merula Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla
Blaumeise Parus caerulus Ringeltaube Columba palumbus
Buchfink Fringilla coelebs Rotkehlchen Erithacus rubecula
Buntspecht Dendrocopos major Star Sturnus vulgaris
Domgrasmücke Sylvia communis Steinkauz Athene noctua
Elster Pica pica Stieglitz Carduelis carduelis
Feldlerche Alauda arvensis Teichrohrsänger Acrocep/ia/us sc/rpaceus
Feldsperling Passer montanus Wacholderdrossel Turdus pilaris ■
Gartengrasmücke Sylvia borin Wiesenschafstelze Motacilla flava
Grünfink Carduelis chloris Zilpzalp Phylloscopus collybita

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Betroffen sind alle Gehölzflächen

17



L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburg/HüttenqesäB
HERRCHEN 
& SCHMITT

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

V2
Zielkonzeption der Maßnahme

Verringerung des Unfalltodrisikos, indem die Maßnahmen zur Baufeldfreimachung zeitlich so geregelt werden, dass das 
Risiko baumhöhlenbewohnende Tiere sowie Boden- oder Freibrüter zu verletzen oder zu töten möglichst gering ist.

H Vermeidung

□ Ausgleich für Konflikt: Nummer des Konfliktes
□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Die Baufeldfreimachung, insbesondere die Rodung von Gehölzen bzw. Baumfällmaßnahmen werden während der Winter
ruhe (d, h. im Zeitraum vom 01. Oktober - 29. Februar) durchgeführt, so dass durch die Baumfällung und das Entfernen der 
Sträucher möglichst wenige Tiere betroffen sind.
Während der Bauzeit ist das Baufeld frei zu halten, um es für Bodenbrüter unattraktiv zu gestalten,

Gesamtumfang der Maßnahme:

Zielbiotop: Ausgangs
biotop

Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten 0 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Durch das Freihalten des Baufeldes von Bewuchs wird sichergestellt, dass die Feldlerche während der Bauzeit keine Nester 
im Bereich des Baufeldes anlegt.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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HERRCHEN 
& SCHMITT

02.02.23

Maßnahmenbiatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmenkomplex-Nr.

V3
Bezeichnung der Maßnahme

Verschließen von Baumhöhlen und Spaltenquartieren

zum Maßnahmenplan: 

Unterlagen-Nr.: 12.3 Blatt-Nr.: 1

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

Kirschenwäldchen bei,Bau-km 0+100 bis 0+160

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere europäisch geschützter Arten, hier: Großer Abendsegler, Zwergfledermaus 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme

Durch das Verschließen von Baumhöhlen und Spaltenquartieren soll verhindert werden, dass sich zum Zeitpunkt der Baum
fällung in einer Höhle oder Spalte Fledermäuse befinden, die fluchtunfähig sind bzw. deren Leben gefährdet ist, wenn sie im 
Winter durch die Suche nach einer neuen Unterkunft zu viel Energie verlieren.

lEl Vermeidung

□ Ausgleich für Konflikt:

□ Ersatz für Konflikt:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Bäume, die im Zuge des Vorhabens im Zeitraum 01. Oktober - 31. Januar gefällt werden sollen (vgl. Maßnahme V 2: Bau
zeitenregelung), sind vor Beginn der Fällarbeiten auf Besatz zu prüfen. Werden Fledermäuse festgestellt, ist nach Möglich
keit ein Verfahren zu wählen, mit dem die Fledermäuse die Baumhöhle zwar verlassen, aber nicht zurückkehren können 
(z. B. durch Einbau eines Einwege-Ausgangs),
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L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburq/HüttengesäS
HERRCHEN 
& SCHMITT ■

02.02.23

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmenkomplex-Nr.

V3
Ist die Baumhöhle nicht (mehr) besetzt wird sie verschlossen, um während der Abwesenheit der Tiere den Zugang zu blo
ckieren. Einerseits kann das Verschließen der Baumhöhlen erst nach der Auflösung der \A/ochenStuben erfolgen, anderer
seits müssen angetroffene Fledermäuse noch ausreichend mobil sein, um ohne zusätzlichen Energieverlust das Quartier zu 
wechseln. Daher erfolgt das Verschließen im Zeitraum Anfang September bis Mitte Oktober.

Wo es sich als unmöglich erweist, die Fledermäuse auszuschließen, muss der Baum etappenweise gefällt werden. Die 
genaue Methode wird durch den Fachmann im Einzelfall bestimmt (vgl. BMVBS 2011).

Gesamtumfang der Maßnahme:

Zielbiotop: Ausgangsbiotop: -

Zeitliche Zuordnung

lx| Maßnahmen unmittelbar vor Beginn der Straßenbauarbeiten □ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontroiie

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburq/Hüttenqesäß
HERRCHEN 
& SCHMITT

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L 3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

V4

r

Bezeichnung der Maßnahme

Abfangen von Zauneidechsen sowie bauzeitlicher Reptilienschutzzaun

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12:3

Blatt-Nr.:

1,2,3

Maßnahmentyp 
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

Das Abfange von Zauneidechsen erfolgt im gesamten Baufeld.

Ersatzhabitat: Gemarkung Ravolzhausen, Flur 10, Flurstücke 6/5 und 4/2 (bis 11/2015: 6/3 und 4/1) 

Bauzeitlicher Reptilienzaun: Bau-km 0+60 bis 0+220 links; Bau-km 2+615 bisAusbaüende links

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Betroffene Art: Zauneidechse, Lacerta agilis

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Extensiv genutzte Frischwiese

Zielkonzeption der Maßnahme

Vermeidung der Verletzung oder des Verlustes von Zauneidechsen im Bereich des Baufeldes

ISl Vermeidung

□ Ausgleich für Konflikt: Nummer des Konfliktes
□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

21
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L 3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

V4

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Es werden möglichst alle Zauneidechsen im Bereich des Baufeldes abgefangen und in ausreichender Entfernung wieder 
freigelassen, Als geeigneter Lebensraum steht der sich im Südwesten anschließende Offenlandbereich zwischen A 45, 
L3193 sowie der vormaligen L3193 (jetzt Fuß-/Rad- und Wirtschaftsweg nach Ravolzhausen) zur Verfügung (Flurstücke 6/5 
und 4/2).

Um Verdrängungseffekte zu vermeiden ist die Fläche als Flabitat der Art aufzu werten. Dazu werden nahe der Hecke im 
Norden der Fläche vier Steinhaufen von mind. 3 m Durchmesser als Versteck-ZSonnenplätze errichtet. Die Steinhaufen sind 
mind. 0,6 m hoch und binden zusätzlich 0,4 m in den Boden ein, wobei die Sohle mind. 1 m Durchmesser hat. Der innere 
Kern sollte aus großen Steinen (200/400) bestehen und von kleinen Steinen (100/200) umhüllt werden. Außen ist ein rd,
0,3 m breiter Sandkranz vorzusehen. Die windexponierte Seite ist abzudecken (z. B. Rohboden, Holzschnitzel, Mähgut).

An sonnenexponierten Standorten in der Wiese nahe der Hecke im Norden sind zwei Kahlstellen als Eiablageplatz anzule
gen. Die Mindestgröße der Kahlstellen beträgt T m^; bei einer Tiefe des Materialeintrags von mindestens 0,3 m. Als Materia
lien eignen sich vor allem Sand und magerer Boden. Die leicht nach Süden ausgerichteten Kahlstellen bleiben ohne Ansaat. 
Abbildungen zu der Gestaltung solcher Kahlstelle oder Steinhaufen für Zauneidechsen findet sich unter http://www.bauen- 
tiere.ch/index_impr.htm. ■

Um ein Wiedereinwandern der Tiere in das Baufeld zu vermeiden wird das Baufeld zuvor mit mobilen Reptilienzäunen gern. 
MAmS (BMVBW 2000; S. 17ff.) für die Bauzeit geschützt. Die Zäune sind so zu gestalten, dass einzelne Tiere, die sich im 
Bereich des Baufeldes befinden, hinaus gelangen können.
Dazu erfolgt die Anlage eines temporären Folienzaunes entsprechend dem „Merkblatt zum Amphibienschutz an Straßen“ - 
MAmS.(BMVBW 2000; S. 18 und S. 24). Die Anlage muss mind, 50 crn hoch sein. Die Enden sind 3-5 m U-förmig zu führen. 

Gesamtumfang der Maßnahme: 300 m mobile Reptillenzäunen

Zielbiotop: Ausgangs
biotop

Zeitliche Zuordnung

H Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

s Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Gehölzäufwuchs auf den Kahlstellen ist zu beseitigen

Hinweise zur Funktionskontroiie

Im Zuge der Bautätigkeit ist die Funktion des Zauns zu gewährleisten.

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L 3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

Acef 1

Bezeichnung der Maßnahme

Aufhängen von Nistkröhren für den Steinkauz

zum Maßnahmenübersichtspian der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12.3

Blatt-Nr.:

3

Maßnahmentyp 
V = Vermeidungsmaßnahme 
Ä = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

Gemarkung Ronneburg, Flur 24, Flurstück Nr. 16 / 2-f630-2+660

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Betroffene Art: Steinkauz, Athene noctua

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort
Innerhalb der Streuobstfläche ist ein möglichst großer Abstand zur L 3193 zu wählen, um das Kollisionsrisiko zu minimieren.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Streuobstwiese

Zielkonzeption der Maßnahme

Vermeidung des Verlustes von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Steinkauzes..

D Vermeidung
□ Ausgleich für Konflikt; Nummer des Konfliktes
□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für: 

H CEF-Maßnahme für den Steinkauz

□ FCS-Maßnahme für:
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L 3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

Acef 1

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Um Konkurrenzsituationen mit anderen Vögeln (z. B. Star) vorzubeugen sind im Bereich der Streuobstwiesenfläche ^ 
artspezifische Nistkästen (Niströhren) anzubringen. Die Nistkästen sind für die Art auch als Nahrungsdepots oder Tagesver
stecke für die Altvögel nutzbar. Um Kollisionsrisiken zu minimieren sind Bäume im größtmöglichen Abstand zur L 3193 als 
Standort zu wählen. Kirschbäume sind weniger geeignet, da die Erntesaison mit der Nestlingszeit zusammenfällt. Die Röh
ren sind möglichst schattig, gut erreichbar, mit der Ejnflugöffnung nach Süd/Südost, auf oder unter einem Ast und mit leicht 
erhöhter Öffnung zu befestigen. Es ist eine Einstreu einzubringen, z. B. eine Mischung aus Rindenmulch und groben Säge
spänen oder Holzhäcksel.

Gesamtumfanq der Maßnahme: 3 Steinkauz-Niströhren

Zielbiotop: Ausgangs
biotop

Zeitiiche Zuordnung

El Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Steinkauzniströhren werden i. d. R. gut angenommen. Um eine Besiedlung zu ermöglichen sind sie jedoch mindestens ein 
Jahr vor Beginn der Baufeldfreimachung anzubringen.

Beschreibung derEntwickiung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Der Kasten ist jährlich im Herbst (September / Oktober) auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Eine Reinigung der Nisthilfe ist 
erforderlich, wenn die Gewölleschicht den Brutraum einengt (etwa alle 2-3 Jahre).

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

3.2.3 Bilanz nach der Kompensationsverordnung

Prüfung der formalen Anforderungen der KV
Gemäß § 2 (3) KV sollen Kompensationsmaßnahmen nur dann auf ackerbaulich nutzbaren Flächen reali
siert werden, wenn die Fläche nur eine untergeordnete Bedeutung für die ackerbauliche Nutzung hat, d. h. 
insbesondere wenn deren Ertragsmesszahl pro Ar den Durchschnittswert der Gemarkung nicht übersteigt 
(Ackerschonklausel). Der Durchschnittswert der Gemarkung liegt bei 60 (Langenselbold), 66 (Ronneburg) 
bzw. 7i (Ravolzhausen).

Gemäß § 2 (1) Nr. 1 KV haben Maßnahmen in Natura 2000 - Gebieten Vorrang, soweit sie geeignet sind 
den Kompensationszweck zu erfüllen. Bestimmte Ausnahmen sind zulässig.
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Gemäß § 2 (1) Nr. 2 KV sind Versiegelungen vorrangig durch Entsiegeiungsmaßnahmen zu kompensieren. 
Durch das Vorhaben kommt es zu Neuversiegeiungen. Die Maßnahme A 1 dient der Entsiegeiung von Fiä- 
chen. Weitere Flächen, die für eine Entsiegeiung zur Verfügung ständen konnten nicht gefunden werden.

Tab. 1: Formale Anforderungen der KV

Maßnahme Vorrang Natura 2000 besteht nicht Ackerschonklausel

A1
Für Maßnahmen zur Entsiegeiung gern, § 2 Abs. 1 
Nr. 3 KV besteht kein Vorrang für Maßnahmen in 
Natura 2000-Gebieten.

Für Maßnahmen zur Entsiegeiung gern. § 2 Abs. 1 
Nr. 3 KV findet die Ackerschonklausel keine An
wendung.

A3

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen 
für die Tierwanderung gern.. § 2 Abs. 2 Nr. 4 KV 
besteht kein Vorrang für Maßnahmen in Natu
ra 2000-Gebieten.

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen 
für die Tierwanderung gern. § 2 Abs. 2 Nr. 4 KV 
findet die Ackerschonklausel keine Anwendung.

A4

Für Maßnahmen zur Renaturierung von Fiießgewäs- 
sern einschließlich der Uferbereiche gern. § 2 Abs. 2 
Nr. 5 KV besteht kein Vorrang für Maßnahmen in 
Natura 2000-Gebieten.

Für Maßnahmen zur Renaturierung von Fließge
wässern,einschließlich der Uferbereiche gern. §2 
Abs. 2 Nr. 5 KV findet die Ackerschonklausel keine 
Anwendung.

A5

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen 
für die Tierwanderung gern. §2 Abs. 2 Nr. 4 KV 
besteht kein Vorrang für Maßnahmen in Natu
ra 2000-Gebieten.

Für Maßnahmen zur Beseitigung von Hindernissen 
für die Tierwanderung gern. § 2 Abs. 2 Nr. 4 KV 
findet die Ackerschonklausel keine Anwendung.

A6

Die Maßnahme ist in Kombination mit der Maßnah
me Acef 1 eine Maßnahmen zugunsten von Arten 
des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie gern. § 2
Abs. 2 Nr. 3 KV. Daher besteht kein Vorrang für 
Maßnahmen in Natura 2000-Gebieten.

Es sind keine Ackerflächen betroffen

G1 Die Gestaltung der Vorhabenflächen kann nur an 
diesem Ort realisiert werden.

Es sind keine Ackerflächen betroffen

G2
Die Gestaltung und Modellierung von trassennahen 
Flächen auf denen Teile der L 3193 rückgebaut 
werden kann nur an diesem Ort realisiert werden.

Es sind keine Ackerflächen betroffen

C

Aile vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen befinden sich in der naturräumlichen Hauptein- 
heit/Großiandschaft „D53 Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Tiefland". Der regionale Zusammen

hang im Sinne der KV ist damit gegeben.

Beim Bestandspian des LBP handeit es,sich gieichzeitig um den Bestandspian im Sinne der KV Bei den 
Lageplänen der landschaftspflegerischen Maßnahmen handeit es sich um den Ausoieichspian im Sinne der 

KV.
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Gegenüberstellung
Die ÄusaleiGhsberechnung im Sinne der KV wird im Foigenden im dafür vorgesehenen Formbiatt durchge
führt.

Die Biianz führt zu dem Ergebnis, dass durch die vorgesehen Ausgieichs- und Gestaitungsmaßnahmen eine 
voiiständige Kompensation des Eingriffs erfoigt. Die zusätziiche Ökokontomaßnahme, die im Rahmen des 

Deckblattverfahrens 2010 ergänzt wurde, ist zur Kompensation nicht erforderiich und entfäiit daher.

Die Maßnahme V 5/A 3 hat teilweise eine Vermeidungsfunktion (zusätziiche Zerschneidung durch die grö
ßere Querungsbreite aufgrund des Geh-/Radweges sowie durch die leichte Verkehrszunahme) und wird 
daher nur anteiiig (15 %) ais Ausgieichsmaßnahme (Verringerung der bestehenden Zerschneidungswir
kung) biianziert.
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Ennittlinig der Abgabe nach § 15 BNatSchG und der Koiiipensafions\'erordnung (KV)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde. Gemarkung, Flur, Flurstück; L 3193, Ausbau z^vischeii der A 45 und Ronncbui*g/Hüttenges}iß

Nutzungstyp WP

/qm
Flache je Biolopwert Differenz
vorher nachher vorher nachher

Typ-Nr, Bezeichnung Sp. 3 X Sp. 4 Sp. 3 Sj). 6 Si). 8 - Sp. 10

Sp. 1 2 . 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13

Bitte gliedern in: ögeiic Blätter für :

1. Bestand Zusatzbewertung.

2, Zustand nach Ausgleich getrennte Ei-satzninßnaliinen

Überfrag

von Blatt:

U 0 0 0 0

F

L
Ä

C

II
E

N

B

I

L
A

N

Z

/. liesinnil vor

01.180 Naturtenie Lniibholzlbrste nach Kronenscliluss 33 43 1.419 0 1.419

02.100 Trockene bis frische, saure, voll eniwickcilc Gebüsche. Hcc 36 954 34.344 0 34,344

02400s Trockene bis fhsche. saure (jebüsche, Hecken, Säume an St 28 111 3.108 0 3.108

02.500 Hecken-/(jebüschpnanziing (standortfremd, Ziergehölze) 23 6 138 0 138

03.110 Streu ob st wiese intensiv bewiitschaftei (mehrschürig. Bäum 32 ■ 55 1.760 0 1.760

03.130 Streuobstwiese extensiv bewiitschaftet 50 615 30.750 0 30.750

04.400 Ufergehölzsaum heimisch, standoilgerecht . 50 8 400 0 400

05.214 Mäßig schnellfließeudc Bäche (Mittellauf), kleine Flüsse, G 50 I4S 7.400 0 7.400

05.241 An Böschungen vcrkrautetc Gäben 36 213 7.668 0 7.668

05.243 Naturfem ausgebaute Gäben 7 31 217 0 217

05.430 Andere Röhrichte (Rohrkolben und Rohrglanzgras) 53 277 14.681 0 14,681

06.010 Intensiv genutzte Feuchlwiesen 27 13 351 0 351

06.200 Weiden 21 4.520 94.920 0 94.920

06.310 Extensiv genutzte Frischwiesen 44 1.644 72.336 0 72.336

Summe/Übertrag nach Blatt Nr 2 8.63B 0 269.492 0 269.492

ZusntzbcHtirtung

Anrecltenbare Ei'satzinaßnahme

Siinmtc

Orr. n»iuni un>I Ihre' Inl c rv clirifl für die Kichit" krit il er Ancalirn

Auf dem letzten Blatt:
Umreclinung in EURO
Summe EURO

X Kostenindex

27
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Ermitilimgder Abgabe nach § ] 5 BNatSchG und der Kompensationsv’erordnung (KV)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück: L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronncbnrg/Hiittcngesiil!

Niilzungstyp nach Anlage 3 KV WP

/qm
Fläche je Niilzungstyp in qm Biolopwen DilTerenz

vorher nachher vorher nachher
Typ-Nr, Bezeicliniing S(). 3 X Sp. 4 3 X Sp. ö Si), 8 ■ Sp. 10

Sp. 1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13
Bitte gliedern in

1. Bestand

2. Zustand nacl Ausgleich

Dgciie Bliittcr nir i

Zusatz bc Wertung,

getrennte Ersatzniaßunlimen

Übertrag

von BlntI:

1

8.638 0 269.-192 0 269.492

F

L
Ä

C

H

E
N
B

I

L

A
N
Z

06.910 Intensiv genutzte Wittscliafiswiesen 21 - 157 3.297 0 3.297
06.930 Natiimahe Grünlandeinsaat (Kräuterwiese), Ansaaten des L 21 6.538 137.298 0 137.298
09.150 Feldraine. Wiesenraine, linear (Graser und Krauter, keine Bii 45 803 36.135 0 36.135
09,160 Straßenninder (mit Entwässcningsnnilde Mittelstreifen) inte 13 -^8.240 107.120 ■ 0 107.120
09.210 Aiisdaiienuie Rudcralfliiren meist frischer Standoiie 39 351 13.689 0 13.689
10.510 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Aspha 3 18.454 55.362 0 55.362
10.530 Schotter-, Kies- u. Sandwege, -platze oder andere wasserdu 6 366 2.196 0 2.196
10.610 bewachsene Feldwege 21 270 5.670 0 5,670
11.191 Acker, intensiv genuia 16 39.076 625.216 0 625.216
11.221 Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich (klein 14 32 446 0 448
11.224 Intensivmsen, (zB. in Sportanlagen) 10 1.249 12.490 0 12.490

.0 0 0

0 0 0

04.110 ■ 32 Einzcibäiime, einheimisch, standortgerecht, Obstbaum 31 1.233 38.223 0 36,223
- Flächcuausgleichßir Einzclhüvine 0 -1.233 0 0 0

Summe/ Übertrag nach Satt Nr 3 84.174 0 1,306.636 0 1.306.636
Zus atelxj^vtirtiinR

Anrechenbare Ersatanaßnahme

Siintine

Orl. Dnluni unil II rc TnIcrsclirifI für die Riclilickeit der .Anualirn

Auf dem letzten Blatt:
Umrechnung in EURO
Summe EURO

X Kostenindex ehr
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Blatt Nr.
Ermittlung der Abgabe nach § 15 BNatSchGund der Kompensationwerordnung (KV)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde. Gemarkung, Fiur, Flurstück; L 3193, Ausbau z^vischcii der A 45 und Rönnebui^g/Hüttcngesiin

Niitzungslyp nach Anlage 3 KV WP

/qm

Fläche je Nutzungslyp in qm Biotopwen Differenz

vorher nachher vorher nachher

Typ-Nr. Bezeichnung Sj). 3 X Sp. 4 Sp. 3 X Sp. 6 Sj). s - Sp. 10
Sp. 1 2 2 4 .5 6 7 8 9 10 11 i: 13

Bitte gliedern in: ' Fjgenc niiiltcr für :
1. Bestand Zusafzhewertung.

2, Zustandnach Ausgleich gefrcnnle Ersalzniannahmen

Übertrag

von Blatt:

2

84.174 {) 1.306.636 0 1.306.636

F

Ä

C

II

E
N

B

I

L

A
N
Z

2. Zustand nach Ausgleich

01.137 Neuanlage von Au\vald/Binchwnld/Ufergeliö)2En 36 1.895 0 6B.220 -68.220

02.400 Hecken-/(jebüschpflan7i)ng (Iieimiscli, standortgerechi. tun 27 937 0 25.299 ■25.299

02.600 Hccken-ZGebüscIipflanzung (slraßenbegleitend usw., nicht 20 ■ 6.326 0 126.520 ■126.520

03.120 Streuobstwiese neu angelegt ■23 1.830 0 42.090 ■42.090

05.33S' Neuanlage von Kleingewässem 29 599 0 17.371 ■17.371

05.460 Naßstaudenfliiren 44 439 0 19.316 ■19.316

06.310 Extensiv genutzte Friscliwicsen 44 ■ -1.304 0 57,376 ■57.376

06.930 Nntumahe Griinlandeinsaat (Kräuterwiesc). Ansaaten des L .21 25.044 0 525.924 ■525.924

09.160 Straßenränder (mit Entwässerungsmulde Mittelstreifen) inte ■ 13 17.594 0 22B.722 ■228.722

10.510 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Oitbeton. Aspha • 3 27.779 0 83.337 ■63.337

10.520 Nahezu versiegelte Flächen POasier 3 315 0 945 ■945

10.530 Schotter-, Kies- u. Sandwege, -plätae oder andere wasserdu 6 112 0 672 •672

04.110 134 Einzelbäiime, einheimisch' standortgcreclit, Obstbaum 31 402 0 12.462 ■12.462

- l'lächenai/sglcicltfiir Einzclbäumc 0 -402 0 0 0

Summe/ Übertrag nach Blatt Nr 84.174 84.174 1.306.636 1.208.254 98.382

Zusatzbewertiing niaßnahme A3 (\gl. Blatt4) ■105.663

Anrechenbare Eisatzniaßnahme:

Sunttne -7.281

Ort. Diiluni ui«I Ihre- l’nlcrsclirifl für ilic Richtickcil iler Angatirn

Auf dem letzten Blatt:

Umrechnung in EURO

Summe EURO

X Kostenindex EUR
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Blatt .Nr.

Ermittlung der Abgabe nach g 15 BNatSchG imd der KompensationsverordiuDig (KV)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück: L 3193, /kiisbiiu zwischen (lei- 45 und Romicbnrg/Hüttcngesäl)

Anrechenbare Kompensationsmallnahmen
A3 Anlage einer Amphibienleitvorrichtung mit Durchlassbauwerken

Kosten ' -246.548,00 €

Kostenindex

Anrechenbare Wertpunkte

Anteil für Ausgleich:

Anteil der anrechenbaren 
Wertpunkte:

0,35 €/WP 

-704.423 WP

15% 

-105.663 WP

Teilmaßnahire Kosfenansalz Umfang

Leiteinrichlung

Durchlässe

Sbpprinne

63 6/111 
716 6/111 

550 £/m

Kosten 

1.858 m 117.054 €

134 m 95.944 €

61m 33.550 €

246.548 €

Straße bis Banketdes Radweges 

WirSchatswege, Radweg
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3.3

3.3.1

3. Planänderung 2022/2023

Geänderte Maßnahmenblätter

V Bezeichnung der Baumaßnahme

L3193
T^sbau der L 3193

Maßnahmenblatt
Maßnahmennummer ^

V1 /
(V=Vermeidungs-, A=Ausa^hs-, 

E=Ersatz-, G=Gestalt/rngs-, 
S=Schutzmaßn^<ime)

Lage der MalS^hme / Bau-km: siehe Konkretisierung

Konflikt >^r.: K 3, K 6, K 7, vgl. Konfliktplan Blatt-Nr. 2+3

Beschreibung: ÜB^bauunq von Fließqewässern
Eingriffsumfang: vgl. KS^^fllkt

Maßnahme vgl. Lagep^n der landschaftspfl. Maßnahmen, y Blatt-Nr. 2+3

Beschreibung:
Ausreichende Dimensioniere^ und Ausführung dar Durchlässe 
Zielsetzung: Minderung der anlagebeo^igten Zerschneidung^irkungen (Funktionsbeziehungen).

Durchgängigkeit des Gewässersystem^rhalten. 
Vorwert der Fläche: siehe Bestandsplan 
Durchführung: Anlage von Durchlässen mit HefStelk 

freien Bermen zur besseren Passierbarkeit für
lg einer rauhen Gewässersohle und hochwasser

terrestrische Fauna (vgl. als Schema: Abb. 17)

Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahmej>reil d^Baumaßnahmen
Hinweise für die Unterhaltungspflege: Durchlässe gaS^ährig von sichtbehinderndem Bewuchs und 
von Ablagerungen frelhalten. Jährliche Komrolle auf DurchgSjnglgkeit. Nach Unwettern, Starkregen 
oder unvorhersehbaren Ereignissen Rahmen der allgelmeinen Streckenkontrolle auch die
Durchlässe zu kontrollieren und ggf^lchäden zu beheben. Vgl. I^mS, Kap. 7 (BMVBW 2000, S. 26f)
Flächengröße/Dimension: sieh^Bauentwurf

V 1 Konkretisiert^
Maßn.Nr. Blatt-Niy ^age (Entw.-km) Erläuterung

VI.1 y Eckenbach 1+680 Durchlass [Rechteckhaube oder reSSteckIger Rahmen

durchlass (Lichte Welte 1500, Lichte HoKe 1000)]

V1.2 . f 3 Landwehrgraben 2+180 Durchlass [Rechteckhaube oder rechtecklg^NRahmen-

durchlass (Lichte Weite 1000, Lichte Höhe 600)V^

3 Kühkaute 2+630 Durchlass [Rechteckhaube oder rechteckiger RahmeV 

durchlass (Lichte Welte 1000, Lichte Höhe 500)]
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmenkomplex-Nr.

V1
Bezeichnung der Maßnahme

Ausreichende Dimensionierung und Ausführung der Durchlässe

zum Maßnahmenplan: 

Unterlagen-Nr.; 12.3 Blatt-Nr.: 2+3

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

V1.1 Eckenbach 1+680 
V1.2 Landwehrgraben 2+180
V1.3 Kühkaute 2+630

(Blatt Nr. 2) 
(Blatt Nr. 3) 
(Blatt Nr. 3)

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Überbauung von Fließgewässern (K 3, K 6, K 7) 

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme

Minderung der anlagebedingten Zerschneidungswirkungen (Funktionsbeziehungen). Durchgängigkeit des Gewässersystems 
erhalten.

Ix] Vermeidung

□ Ausgleich für Konflikt:

□ Ersatz für Konflikt:
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmenkomplex-Nr.

V1
Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Anlage von Durchlässen mit Herstellung einer rauen Gewässersohle und hochwasserfreien Bermen zur besseren Passier
barkeit für die terrestrische Fauna, vgl. als Schema:

Abb. 1; Prinzipskizze Stahlbeton-Rahmendurchlass mit Ber
men zur Aufrechterhaltung von Tierwanderbeziehungen bei kleinen 
Vorflutern oder Entwässerungsgräben 
(MQ = Mittlerer Abfluss)

- Ortbeton zum Amphibienschutz an Straßen (MAmS),

BMVBW 2000

Gesamtumfanq der Maßnahme:
V 1,1 Durchlass [Rechteckhaube oder rechteckiger Rahmendurchlass (Lichte Weite 1200, lichte Höhe 700)]
V 1.2 Durchlass [Rechteckhaube oder rechteckiger Rahmendurchlass (Lichte Weite 1500, lichte Höhe 1000)]
V 1.3 Durchlass [Rechteckhaube oder rechteckiger Rahmendurchlass (Lichte Weite 1200, lichte Höhe 700)]

Zielbiotop: Ausgangsbiotop: -

Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen unmittelbar vor Beginn der Straßenbäuarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Teil der Baumaßnahmen

|x] Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmenkomplex-Nr.

V3
Bezeichnung der Maßnahme

Verschließen von Baumhöhlen und Spaltenquartieren

zum Maßnahmenplan; 

Unterlagen-Nr: 12,3 Blatt-Nr: 1

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmäßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

Kirschenwäldchen bei Bau-km 0+100 bis 0+160

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere europäisch geschützter Arten, hier: Großer Abendsegler, Zwergfledermaus 
(§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG).

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Zielkonzeption der Maßnahme

Durch das Verschließen von Baumhöhlen und Spaitenquartieren soll verhindert werden, dass sich zum Zeitpunkt der Baum
fällung in einer Flöhle oder Spalte Fledermäuse befinden, die fluchtunfähig sind bzw. deren Leben gefährdet ist, wenn sie im 
Winter durch die Suche nach einer neuen Unterkunft zu viel Energie verlieren.

Ix] Vermeidung

□ Ausgleich für Konflikt:

□ Ersatz für Konflikt:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Bäume, die im Zuge des Vorhabens im Zeitraum 01. Oktober - 31. Januar gefällt werden sollen (vgl. Maßnahme V 2: Bau
zeitenregelung), sind vor Beginn der Fällarbeiten auf Besatz zu prüfen. Werden Fledermäuse festgestellt, ist nach Möglich
keit ein Verfahren zu wählen, mit dem die Fledermäuse die Baumhöhle zwar verlassen, aber nicht zurückkehren können 
(z. B. durch Einbau eines Einwege-Ausgangs).
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Maßnahmenblatt
Projekfbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmenkomplex-Nr.

V3
Ist die Baumhöhle nicht (mehr) besetzt wird sie verschlossen, um während der Abwesenheit der Tiere den Zugang zu blo
ckieren. Einerseits kann das Verschließen der Baumhöhlen erst nach der Auflösung der Wochenstuben erfolgen, anderer
seits müssen angetroffene Fledermäuse noch ausreichend mobil sein, um ohne zusätzlichen Energieverlust das Quartier zu 
wechseln. Daher erfolgt das Verschließen im Zeitraum Anfang September bis Mitte Oktober.

Wo es sich als unmöglich erweist, die Fledermäuse auszuschließen, muss der Baum etappenweise gefällt werden. Die 
genaue Methode wird durch den Fachmann im Einzelfall bestimmt (vgl. BMVBS 2011).

Hierbei sind für die Fledermäuse des „Großen Abendseglers“ an den Bäumen, die erhalten bleiben, 16 Fledermauskästen 
anzubringen.
Vgl. AIV 2 h) im Planfeststellungsbeschluss.

Gesamtumfanq der Maßnahme:

Zielbiotop: - Ausgangsbiotop; -

Zeitliche Zuordnung

Hl Maßnahmen unmittelbar vor Beginn der Straßenbauarbeiten □ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten 

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

Beschreibung derEntwickiung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

(
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L 3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

V 4/CEF
Bezeichnung der Maßnahme

Abfangen von Zauneidechsen sowie bauzeitlicher Reptilienschutzzaun

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12,3

Blatt-Nr.:

1,2,3

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E ? Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes ■
Lage der Maßnahme

Das Abfange von Zauneidechsen erfolgt im gesamten Baufeld.

Ersatzhabitat: Gemarkung Ravolzhausen, Flur 10, Flurstücke 6/5 und 4/2 (bis 11/2015: 6/3 und 4/1)

Das Ersatzhabitat ist voriaufend zu errichten. Es.muss spätestens zum Jahresbeginn 2019 und damit vor Baubeginn funkti
onsfähig zur Verfügung sehen.

Bauzeitlicher Reptilienzaun: Bau-km 0+60 bis 0+220 links; Bau-km 2+615 bis Ausbauende links

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) 

Betroffene Art: Zauneidechse, Lacerta agilis

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Extensiv genutzte Frischwiese

Zielkonzeption der Maßnahme

Vermeidung der Verletzung oder des Verlustes von Zauneidechsen im Bereich des Baufeldes

S Vermeidung

□ Ausgleich für Konflikt: Nummer des Konfliktes
□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für: 

la CEF-Maßnahme für Zauneidechse

□ FCS-Maßnahme für:
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

V 4/CEF

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Es werden möglichst alle Zauneidechsen im Bereich des Baufeldes abgefangen und in aüsrelchender Entfernung wieder 
freigelassen. Als geeigneter Lebensraum steht der sich im Südwesten anschließende Offenlandbereich zwischen A 45, 
L3193 sowie der vormaligen L3193 {jetzt Fuß-/Rad- und Wirtschaftsweg nach Ravolzhausen) zur Verfügung (Flurstücke 6/5 
und 4/2),

Um Verdrängungseffekte zu vermeiden ist die Fläche als Flabitat der Art aufzu werten. Dazu werden nahe der Hecke im 
Norden der Fläche vier Steinhaufen von mind. 3 m Durchmesser als Versteck-ZSonnenplätze errichtet. Die Steinhaufen sind 
mind. 0,6 m hoch und binden zusätzlich 0,4 m in den Boden ein, wobei die Sohle mind. 1 m Durchmesser hat. Der innere 
Kern sollte aus großen Steinen (200/400) bestehen und von kleinen Steinen (100/200) umhüllt werden. Außen ist ein rd.
0,3 m breiter Sandkranz vorzusehen. Die windexponierte Seite ist abzudecken (z. B. Rohboden, Holzschnitzel, Mähgut),

An sonnenexponierten Standorten in der Wiese nahe der Hecke im Norden sind zwei Kahlstellen als Eiablageplatz anzule
gen. Die Mindestgröße der Kahlstellen beträgt 1 m^ bei einer Tiefe des Materialeintrags von mindestens 0,3 m. Als Materia
lien eignen sich vor allem Sand und magerer Boden. Die leicht nach Süden ausgerichteten Kahlstellen bleiben ohne Ansaat. 
Abbildungen zu der Gestaltung solcher Kahlstelle oder Steinhaufen für Zauneidechsen findet sich unter http;//www,bauen- 
tiere.ch/indexjmpr.htm.

Um ein Wiedereinwandern der Tiere in das Baufeld zu vermeiden wird das Baufeld zuvor mit mobilen Reptilienzäunen gern. 
MAmS (BMVBW 2000; S, 17ff.) für die Bauzeit geschützt. Die Zäune sind so zu gestalten, dass einzelne Tiere, die sich im 
Bereich des Baufeldes befinden, hinaus gelangen können.
Dazu erfolgt die Anlage eines temporären Folienzaunes entsprechend dem „Merkblatt zum Amphibienschutz an Straßen“ - 
MAmS (BMVBW 2000; S. 18 und S, 24). Die Anlage muss mind. 50 cm hoch sein. Die Enden sind 3-5 m U-förmig zu führen.

Gesamtumfanq der Maßnahme: 300 m mobile Reptilienzäunen

Zielbiotop: Ausgangs
biotop

( Zeitliche Zuordnung

E Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

E Maßnahrtien im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege 

Gehölzaufwuchs auf den Kahlstellen ist zu beseitigen

Hinweise zur Funktiönskontrolle

Im Zuge der Bautätigkeit ist die Funktion des Zauns zu gewährleisten.

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

V5/A3
Bezeichnung der Maßnahme

Anlage einer Amphibienleitvorrichtung mit Durchlassbauwerken

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12.3

Blatt-Nr.: 

■ 3

Maßnahmentyp 
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme

4-+-84&1-r900 (rechtseitig) bzw. 1+930 (linksseitig) - Bauende

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Verlust der Lebensraumfunktion. Zerschneidung, Kollisionsverluste, 

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Straßenrand, Acker, teilw. Grünland.
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Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

V5/A3

Zielkonzeption der Maßnahme

Verbesserung Querunqsmöqlichkeiten, Verhinderung von Tierverlusten.

la Vermeidung

Hl Ausgleich für Konflikt: KI, K ll, K III, K 1 - K 8

□ Ersatz für Konflikt; Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für;

Umsetzung der Maßnahme

Maßnahmenblatt

Beschreibung der Maßnahme

Einbau einer festen Amphibienleiteinrichtung mit 8 zusätzlichen (vgl. V 1) Durchlässen (Teil des Bauwerks). Aufgrund der 
problematischen Höhenverhältnisse sind dabei möglichst Kastendurchlässe mit den Abmessungen von 0,6/0,7 nh Höhe und 
mind. 1,0 m Breite zu verwenden, die unmittelbar unter der Fahrbahndecke eingebaut werden können (vgl. dazu Merkblatt 
zum Amphibienschutz an Straßen (MAmS), insb. Kap.5.2.3, S. 22 und BMVBW 2000 sowie die Angaben zur Ausführung im 
Bauentwurf). Sind die o. g. Höhen aufgrund der Topographie und der notwendigen Entwässerung nicht zu erreichen, sind 
niedrigere Durchlässe einzubauen. Lage der Durchlassbauwerke bei Bau-km 2+020, 2+010, 2+100, 2+170, 2+160, 2+270, 
2*3§0, 3+360, 2+440,2*§§ö, 2+530,2+480, 2+670 (weitere Durchlässe nach Bauende, im Rahmen der Ortsumgehung 
Hüttengesäß). Einmündende Wirtschaftswege'sowie die Geh-/Radweg-Querungen sind mit Gitterrosten/Amphibien- 

Stopprinnen auszustatten.
Bei der Realisierung der Rahmen-Durchlässe sind eine möglichst naturnahe Sohle und unbedingt hochwasserfreie Erdber- 
men (vgl. MAmS 2000, S. 20 Bild 16) vorzusehen. Im Durchlass darf kein Wasser stehen bleiben!
Eine fachökologische Begleitung ist bei Ausschreibung und Bau der Anlage erforderlich.

Gesamtumfanq der Maßnahme: ca. 2.050 m Gesamtlänge.

Zielbiotop: Ausgangs- 
biofop .

Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten

0 Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Regelmäßige Kontrolle und ggf. Instandsetzung, insbesondere vor Beginn der Frühjahrswanderung, Ende Mai bis Mitte Juni 
vor der Abwanderung der Jungtiere sowie im September vor Beginn der Herbstwanderung. Beidseitig ist mind, ein 50 cm 
breiter Streifen zu mähen. Das Mähgut ist von diesem Streifen zu entfernen. Überhängender Bewuchs ist zu entfernen. Falls 
erforderlich ist vor den Wanderungen zu mähen. Vgl. MAmS, Kap. 7 (BMVBW 2000, S. 25f). 

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193.
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

G1
Bezeichnung der Maßnahme

Gestaltung und Begrünung der Straßenbegleitflächen

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.: 
12,3 '

Blatt-Nr.:

1-3

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes
Lage der Maßnahme

Gesamtes Bauwerk, Trasse, Einschnitts-ZDammflächen, Baufelder

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Beeinträchtigung der Grundfunktionen durch Dämme/Einschnitte, 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes.

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Die Maßnahme erfolgt auf den durch den Straßenbau entstandenen Damm-/ Einschnittsflächen und seitlich angrenzenden 
Flächen sowie sie für die Modellierung erforderlich sind.____________________________
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

G1
Zielkonzeption der Maßnahme

Wiederherstellung der Grundfunktionen, Begrünung und landschaftsgerechte Einbindung der neuen Straße

□ -Vermeidung ■

S Ausgleich für Konflikt: KII, KIV

□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Gestaltung der Straßenbegleitflächen unter bestmöglicher Einbindung der Trasse in das vorhandene Relief; Lockere, ab
wechslungsreiche Begrünung mit Bäumen (Stieleichen Hainbuchen 20/25), Gebüschpflanzungen, Grasfluren/Sukzession) 
Sträucher: Verwendung standortgerechter und gebietsheimischer Gehölze, Pflanzung in Kleingruppen (1 x 1 bis 1,5 x 1,5 m 
Pflanzabstand), nach Entwicklungspflege weitgehend der natürlichen Sukzession überlassen.
Bäume: Verwendung von ständortgerechtem und gebietsheimischem Pflanzgut; Baumpfähle, Ansitzstangen,
Flächen für Grasfluren: Keinen Oberboden andecken.
Grünlandeinsaaten: Es ist zertifiziertes autochthones (gebietsheimisches) Saatgut zu verwenden.

Gesamtumfanq der Maßnahme: 35.300 m-41.874 m^

Zielbiotop; 35.300 m^- 41.874 m^

davon Strauchpflanzung (02.600): ^.600 m^,

Damm, Einschnitt, Nebenfläche
Landschaftsrasen (06.930): 30.700 m-12.944 m^ 
Straßenränder (09.160): 20.043 m^
Anzahl der Eichen (18/20): 113
Anzahl der Flainbuchen (Carpinus betulus): 56

Baufeld
Neuanlage von Ufergehölzen (01.137) 27 m^
Landschaftsrasen (06.930) 242 m^
Acker, intensiv genutzt (11.191) 8.580 m“
arten- und strukturarme Flausgärten (11.221) 38 m“

Ausgangs
biotop

Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

s Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Unmittelbar nach Bauende, ggf, abschnittsweise.

□ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege
1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre Entwicklungspflege, danach Gewährleistungspflege nach Bedarf. Jährliche Kontrolle der 
Baumbefestigungen. Jährlich 2malige Mahd der Grasfluren.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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Bezeichnung der Baumaßnahme Maßnahmennummer X

mly^au der L 3193
Maßnahmenblatt G 1 y/

(V=Vermeidungs-, A=AjKgleichs-, 
E=Ersatz-, G=Gaflaltungs-, 

S=Schutzn^nahme)

Lage der MaßnanS^ / Bäu-km: Straßenseitenflächen

Konflikt vglNfcnfliktplan, / Blatt-Nr. 1

Beschreibung:
Beeinträchtigung des LandschaHsbildes (K IV)
Beeinträchtigung der Lebensraum^^ohn- und Erholungsfunktioi;

Eingriffsumfang: keine Quantifizierung

furch Lärm (KV)

MaßnahlTIG vgl. Lageplan der landscKaftspfl. Mali)irahmen, Blatt-Nr. 1

Beschreibung:

Gestaltung und Modellierung von tra^^nSahen Flächen 

Zielsetzung: Landschaftsgerechte Einbindyfg der neuer^traße
Vorwert der Fläche: Die Maßnahme erti^t auf trassennahä^lächen, auf denen Teiie der L 3193 

rückgebaut werden. Auch die nich^mehr benötigten GewässS(^errohrungen werden rückgebaut! 

Durchführung: Überschussmasa^ werden zur Modeliierung des rb^ssennahen Geiändes eingebaut. 

Zeitpunkt der Durchführung^er Maßnahme: Unmittelbar nach Baue^^e, ggf. abschnittsweise

Hinweise für die Unterhjftungspflege: wie G 1. 

Flächengröße: 14.02^m^

VorgeseheoG Regelung
0 Flächei^er öffentlichen Hand 

□ FläoHen Dritter

frunderwerb

Nutzungsänderung/ -beschränkung

Künftiger Eigentümer:,
Strassenbauverwaltung

Künftige Unterhaltung:
Strassenbauverwaltung
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

G2
Bezeichnung der Maßnahme

Gestaltung und Modellierung von trassennahen Flächen

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12.3

Blatt-Nr.;

1-3

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme 

G2.1
(Blatt Nr. 1) 0+185-0+380 rechts
Modellieren und Bepflanzen gern. Maßn.Pian. Nutzung der Flächen der rückgebauten L3193 (vgl. A. 1.1) 

G2.2
(Blatt Nr. 2) 1+170 -1+410 rechts
Modellieren und Bepflanzen gern. Maßn.Pian. Nutzung der Flächen der rückgebauten L3193 (vgl. A. 1.3) 

G2.3

(Blatt Nr. 2) 1+410 - 1+705 rechts
Modellieren und Bepflanzen gern. Maßn.Pian. Nutzung der Flächen der rückgebauten L3193 (vgl. A. 1.4) 

G2.4
(Blatt Nr. 2-3) 1+750-2+170 rechts
Modellieren und Bepflanzen gern. Maßn.Pian. Nutzung der Flächen der rückgebauten L 3193 (vgl. A. 1.5) 

G2,5
(Blatt Nr. 3) 2+180-2+360 rechts
Modellieren und Bepflanzen gern. Maßn.Pian. Nutzung der Flächen der rückgebauten L3193 (vgl. A. 1.6) 

G2.6
(Blatt Nr. 3) 2+360 - 2+685 rechts
Modellieren und Bepflanzen gern. Maßn.Pian. Nutzung der Flächen der rückgebauten L3193 (vgl. A. 1.7)

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes (KIV)

Beeinträchtigung der Lebensraum-, Wohn- und Erholungsfunktion durch Lärm (KV) 

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Die Maßnahme erfolgt auf trassennahen Fläohen, auf denen Teile der L 3193 rückgebaut werden. Auch die nicht mehr benö- 
tigten.Gewässerverrohrungen werden rückgebaut!_____________________
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02.02.23

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

G2
Zielkonzeption der Maßnahme 

Landschaftsgerechte Einbindung der neuen Straße
□ Vermeidung

El Ausgleich für Konflikt: KIV, K V

□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes.

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Lockere, abwechslungsreiche Begrünung mit Bäumen (Hainbuchen 20/25), Gebüschpflanzungen, Grasfluren/Sukzession. 
Sträucher: Verwendung standortgerechter und gebietsheimischer Gehölze, Pflanzung in Kleingruppen (1 x 1 bis 1,5 x 1,5 m 
Pflanzabstand), nach Entwicklungspflege weitgehend der natürlichen Sukzession überlassen.
Bäume: Verwendung von standortgerechtem und gebietsheimischem Pflanzgut; Baumpfähle, Ansitzstangen.
Flächen für Grasfluren: Keinen Oberboden andecken.
Grünlandeinsaaten: Es ist zertifiziertes autochthones (gebietsheimisches) Saatgut zu verwenden.

Gesamtumfanq der Maßnahme: 18.081 m^ sowie 42 Einzelbäume

Zielblotop:

G2.1
Strauchpflanzung (02.600): 1.025 m^
Landschaftsrasen (06.930): 761 m^

Ausgangs
biotop

G2.2
Strauchpflanzung (02.600): 380 m^
Landschaftsrasen (06.930): 915 m^
Anzahl der Hainbuchen (Carpinus betulus): 6

G2.3
Strauchpflanzung (02.600): 1.644 m^
Landschaftsrasen (06.930):' 3.079 m^
Anzahl der Hainbuchen (Carpinus betulus): 15 .

G2.4
Strauchpflanzung (02.600): 2.212 m^
Landschaftsrasen (06.930): 3.131 m^
Anzahl der Hainbuchen (Carpinus betulus): 11

G2.5
Strauchpflanzung (02.600): 745 m^
Landschaftsrasen (06.930): 2.318 m^
Anzahl der Hainbuchen (Carpinus betulus): 10

G2.6
Strauchpflanzung (02.600): 343 m^
Landschaftsrasen (06.930): 1.528 m^
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

G2
Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

0 Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Unmittelbar nach Bauende, ggf. abschnittsweise.

□ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege
1 Jahr Fertigstellungs- und 2 Jahre Entwicklungspflege, danach Gewährleistungspflege nach Bedarf. Jährliche Kontrolle der 
Baumbefestigungen. Jährlich 2malige Mahd der Grasfluren.^

Hinweise zur Funktionskontrolie

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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02.02.23

Bezeichnung der Baumaßnahme Maßnahmennummer X

Maßnahmenblatt A1 /
Ä^sbau der L 3193

(V=Vermeidungs-, A=Ai^leichs-, 

E=Ersatz-, G=GeslQltungs-, 
S=Schutzrn^nahme)

Lage der MaßnaNme / Bau-km:

siehe Konkretisierung^

Konflikt vgl. Kotoktplan, / Blatt-Nr. 1

Beschreibung:

Versiegelung durch den Straßenne 

Eingriffsumfang: ca. 15.400

3au (K I)

Maßnahm6 vgl. Lageplan der landsSbaftspfl. Maßn^men, Blatt-Nr. 1

Beschreibung:

Entsiegeiung und Renaturierung bzw. Sifhckbau versiegelter Flächen 

Zielsetzung: Wiederherstellung von Bodenfi^tionen

Vorwert der Fläche: Trasse (asphaltlert)j^^nkett, StraßeiT^aben und asphaltierte/betonlerte Wirt

schaftswege

Durchführung: Entsiegeiung und ^Kultivierung zur Herstellung’\n Straßenbegleitflächen.(G 1) 
(siehe Konkretisierung).

Zeitpunkt der DurchführuruTder Maßnahme: Nach Inbetriebnahme dSi^L 3193neu 

Hinweise für die Unterbffltungspflege: - entfällt 

Flächengröße: 7.02fl^^ (vgl. Konkretisierung)

Vorgesehmjre Regelung
Fläche^j^er öffentlichen Hand 

□ Fläo#^n Dritter

^runderwerb

Nutzungsänderung/-beschränkung

Künftiger Eigentümer:
Straßenbauverwaltung

Künftige Unterhaltung:
Straßenbauverwaltung

■ (
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Konkretisierung ^
Maßn^
Nr.

^^tt- Lage:
(Entw.-km)

Dimension
[ml

Erläuterung

1,1 1 ^ SRI 50 - 0+380 rechts 1.170 Rückbau von Teilstücken der L^^3alt.
(Modellierung, Rekultivierung^d Bepflanzung der 
Fläche gern. Gestaltung^Kl^nahme G 2.1)

1.2 2 0+870 - ^S^links 230 m^ Rückbau von Teilstü^rf^en der L 3193alt. 
(Modellierung, Rgfifultivierung und Bepflanzung der 
Fläche gem^^ai^taltungsmaßnahme G 1)

1.3 2 1+150-1+300 rechts Rückbaj^^n Teilstücken der L 3193alt.
(Modrfflierung, Rekultivierung und Bepflanzung der 
^tiiche gern. Gestaltungsmaßnahme G 2.2)

1.4 2 1+450-1+680 rechts 1.270^ 'Kijckbau von Teilstücken der L 3193alt. 
(M^Sl^lierung, Rekultivierung und Bepflanzung der 
Fläche^m. Gestaltungsmaßnahme G 2.3)

1.5 2-3 1+770-2+050 rech^r 2.205 rrf Rückbau voh^ilstücken der L 3193alt. 
(Modellierung/N^kultivierung und Bepflanzung der 
Fläche gern. GestaH^ngsmaßnahme G 2.4)

1.6 3 2+150^i2^0 rechts 950 Rückbau von Teilstückeh^r L 3193alt. 
(Modellierung, Rekultivieruhg^nd Bepflanzung der 
Räche gern. GestaltungsmaßnSIjme G 2.5)

1.7 2+390 - 2+470 rechts 
2+550 - 2+640 rechts

510 Rückbau von Teilstücken der L 3195iH|L 
(Modellierung, Rekultivierung und BepnSmzung der 
Fläche gern. Gestaltungsmaßnahme G 2^0^

^^es. 7.020 Entsiegeiung

Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

A1
Bezeichnung der Maßnahme

Entsiegeiung und Renaturierung bzw. Rückbau versiegelter Flächen

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme
A = Ausgleichsmaßnahme
E = Ersatzmaßnahme
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme . 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:

12.3 1-3

Lage der Maßnahme

A1.1
(Blatt-Nr. 1) 0+150 - 0+380 rechts
Rückbau von Teilstücken der L 3193alt.
(Modellierung, Rekultivierung und Bepflanzung der Fläche gern. Gestaltungsmaßnahme G 2.1)
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

A1

A1.2
(Blatt-Nr. 2) 0+87G - 0+950 links
Rückbau von Teilstücken der L 3193alt.
(Modellierung, Rekultivierung und Bepflanzung der Fläche gern. Gestaltungsmaßnahme G 1)

A 1.3
(Blatt-Nr. 2) 1+150- 1+300 rechts
Rückbau von Teilstücken der L 3193alt.
(Modellierung, Rekultivierung und Bepflanzung der Fläche gern. Gestaltungsmaßnahme G 2.2) 

A1.4
(Blatt-Nr. 2) 1+450- 1+680 rechts
Rückbau von Teilstücken der L 3193alt.
(Modellierung, Rekultivierung und Bepflanzung der Fläche gern. Gestaltungsmäßnahme G 2.3) 

A1.5
(Blatt-Nr. 2-3) 1 +770 - 2+050 rechts
Rückbau von Teilstücken der L 3193alt.
(Modellierung, Rekultivierung und Bepflanzung der Fläche gern. Gestaltungsmaßnahme G 2.4) 

A1.6
(Blatt-Nr. 3) 2+150-2+340rechts,
Rückbau von Teilstücken der L 3193alt.
(Modellierung, Rekultivierung und Bepflanzung der Fläche gern. Gestaltungsmaßnahme G 2.5) 

A1.7
(Blatt-Nr. 3) 2+390 - 2+470 rechts sowie 2+550 - 2+640 rechts
Rückbau von Teilstücken der L 3193alt.
(Modellierung, Rekultivierung und Bepflanzung der Fläche gern. Gestaltungsmaßnahme G 2.6)

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Versiegelung durch den Straßenneubau (KI) 

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen

Die Maßnahme erfolgt auf trassennahen Flächen, auf denen Teile der L 3193 rückgebaut werden: Trasse (asphaltiert) und 
asphaltierte/betonierte Wirtschaftswege

C
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Maßnahmenbiatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhäbensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

A1
Zielkonzeption der Maßnahme 

Wiederherstellung von Bodenfunktionen

□ Vermeidung

la Ausgleich für Konflikt; Kl

□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Entsiegelung und Rekultivierung zur Flerstellung von Straßenbegleitflächen (G 1 bzw. G2) (siehe Konkretisierung)

Gesamtumfana der Maßnahme: 7.424 m^

Zielbiotop: Ausgangs
biotop

10.510 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen

All 955 m^

AI.2 153 m^

AI .3 978 m^

AI .4 1.632 m^

AI .5 2.191 m^

AI.6 968 m^

AI.7 547 m^ .

Zeitliche Zuordnung

□ Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

H Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Unmittelbar nach Bauende, ggf. abschnittsweise.

s Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung.und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

49



L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburg/HüttenqesäB
HERRCHEN 
& SCPJMITT

Lage der Maßne^hme / Bau-km:

nach Grasrennban^ 2+200

Konflikt Nr\ 1, K II, K 111, K 3, vgl. Konfliktplan X Blatt-Nr. 1-3

Beschreibung: \

Verlust und Beeinträchtigung^^ Grundfunktionen, Verlust der Lebens 
beeinträchtigung \ X

ifaumfunktion. Landschaftsbild-

Maßnahme vgl. Lageplan derlendschaftspfl. Maßnahmyf Blatt-Nr. 2

Bezeichnung der Baumaßnahme

.Ausbau der L 3193 Maßnahmenblatt
Maßnahmennummer

A 5
(V=Vermeidungs-, A=Au^eichs-, 

E=Ersatz-, G=Gest^ungs-, 
S=Schutzmal^hme)

Beschreibung:

Anlage eines Amphibienlaichgewä^ers
Zielsetzung: Schaffung von ErsatzlebensraumN^ ^von Biotopverlust/-beeinträchtigung betroffenen 

Lebewesen, Minderung derZerschneidungswisHung (in Verbindung mit A 3 und V 1), Verbesserung 
des Landschaftsbildes und des Erholungswj^es.^

Vorwert der Fläche: Acker

Durchführung: Anlage eines Amphibienil5ichgewässers gäto. Maßnahmenplan und MAmS,
Kap. 51.2 (BMVBW2000, S. 11f) ir^ereich einer bereits ^uell vernässten Ackerfläche. 
Detailplanung erforderlich, insb^r Sicherstellung einer dau^den Bespannung der Wasser

fläche.

Zeitpunkt der Durchführung^er Maßnahme: Unmittelbar nach Fest^llung des Baurechts. 

Hinweise für die Unterhalfungspflege: Aufstellung eines Pflege- und Et^icklungskonzeptes erfor

derlich. 

Fiächengröße: 3.2
sen/Sukzession:

m^ (Anlage Gewässer: 1.040 m^, Strauchpflanzung: 935 m^\^ndschaftsra- 

05 m^ Anzahl der Bäume: 3)

Vorgesemne Regelung
[3 Fläc^n der öffentlichen Hand 

□ Flächen Dritter

SxGrunderwerb

Nutzungsänderung/ -beschränkung

Künftiger Eigentümer:
Straßenbauverwaltung

Künftige Unterhaltung:
Straßenbauverwaltung
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

A5
Bezeichnung der Maßnahme 

Anlage eines Amphibienlaichgewässers

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12,3

Blatt-Nr.:

3.

Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme 

2+200 bis 2+330 (links)

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Versiegelung durch den Straßenneubau (KI), Beeinträchtigung der Grundfunktionen durch Dämme/Einschnitte (KII). Verlust 
der Lebensraumfunktion (K 111),
Verlust/Teilverlust der Lebensraumfunktion, Zerschneidung von Funktionsbeziehungen: Eckenbachquerung (K 3). 

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Acker
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

A5
Zielkonzeption der Maßnahme

Schaffung von Ersatzlebensraum für die von Biotopverlust/-beeinträchtigung betroffenen Lebewesen, Minderung der Zer
schneidungswirkung (in Verbindung mitA3 und V 1), Verbesserung des Landschaftsbildes und des Erholungswertes.

□ Vermeidung

Ix] Ausgleich für Konflikt: KI, KII, K III, K 3

□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für
□ FCS-Maßnahme für:

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Anlage eines Amphibienlaichgewässers gern. Maßnahmenplan und MAmS, Kap. 51.2 (BMVBW 2000, S. 11f) im Bereich 
einer bereits aktuell vernässten Ackerfläche.

Sträucher: Verwendung standortgerechter und gebietsheimischer Gehölze.
Grünlandeinsaaten: Es ist zertifiziertes autochthones (gebietsheimisches) Saatgut zu verwenden.

Gesamtumfana der Maßnahme: 2.940 m^

Zielbiotop:

Fiecken-ZGebüschpflanzung
(heimisch, standortgerecht) (02.400): 

Neuanlage von Kleingewässern (05.338): 
Naßstaudenfluren (05.460):
Extensiv genutzte Frischwiesen (06.310):

783 m^ 
599 m^ 
439 m^ 

1119 m^

Ausgangs
biotop

Acker (11.191)

Zeitliche Zuordnung

B Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßenbauarbeiten 

Unmittelbar nach Feststellung des Baurechts.

B Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Aufstellung eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes erforderlich.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 
Detailplanung erforderlich, insb. zur Sicherstellung einer dauernden Bespannung der Wasserfläche.,
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L 3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

Acef 1

Bezeichnung der Maßnahme 

Aufhängen von Niströhren für den Steinkauz

zum Maßnahmenübersichtsplan der iandschaftspflegerischen Maßnahmen:

Unterlagen-Nr.:

12.3

Blatt-Nr,:

3

Maßnahmentyp 
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines 

günstigen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

Gemarkung Ronneburg, Flur 24, Flurstück Nr. 16 / 2+630 - 2+660

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs.1 Nr. 3 BNatSchG) 

Betroffene Art: Steinkauz, Athene noctua

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort
Innerhalb der Streuobstfläche ist ein möglichst großer Abstand zur L 3193 zu wählen, um das Kollisionsrisiko zu minimieren.

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Streuobstwiese 

Zielkonzeption der Maßnahme

Vermeidung des Verlustes von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten des Steinkauzes.

□ Vermeidung
□ Ausgleich für Konflikt: Nummer des Konfliktes
□ Ersatz für Konflikt: Nummer des Konfliktes

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für: 

S CEF-Maßnahme für den Steinkauz

□ FCS-Maßnahme für:
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Maßnahmenblatt
Projektbezeichnung

L 3193,
Ausbau zwischen der A 45 

und Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

Acef 1

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Um Konkurrenzsituationen mit anderen Vögeh (z. B. Star) vorzubeugen sind im Bereich der Streuobstwiesenfläche ^ 
artspezifische Nistkästen (Niströhren) anzubringen. Die Nistkästen sind für die Art auch als Nahrungsdepots oder Tagesver
stecke für die Altvögel nutzbar. Um Kollisionsrisiken zu minimieren sind Bäume im größtmöglichen Abstand zur L 3193 als 
Standort zu wählen. Kirschbäume sind weniger geeignet, da die Erntesaison mit der Nestlingszeit zusammenfällt. Die Röh
ren sind möglichst schattig, gut erreichbar, mit der Einflugöffnung nach Süd/Südost, auf oder unter einem Ast und mit leicht 
erhöhter Öffnung zu befestigen. Es ist eine Einstreu einzubringen, z. B. eine Mischung aus Rihdenmulch und groben Säge
spänen oder Hoizhäcksel,

Gesamtumfanq der Maßnahme: i Steinkauz-Niströhren 6

Zielbiotop: Ausgangs
biotop

Zeitliche Zuordnung

s Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten 

□ Maßnahmen nach Abschluss der Straßen bauarbeiten

□ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Steinkauzniströhren werden i. d, R, gut angenommen. Um eine Besiedlung zu ermöglichen sind sie jedoch mindestens ein 
Jahr vor Beginn der Baufeldfreimachung anzubringen.

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Der Kasten ist jährlich im Herbst (September / Oktober) auf Funktionsfähigkeit zu prüfen. Eine Reinigung der Nisthilfe ist 
erforderlich, wenn die Gewölleschicht den Brutraum einengt (etwa alle 2-3 Jahre).

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung
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r

Maßnahmenbiatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 und 

Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Bezeichnung der Maßnahme 

Ökokontomaßnahme: Waldneuanlage

zum Maßnahmenübersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen: 

Unterlagen-Nr.: Blatt-Nr.:

Maßnahmen-Nr.

E1
Maßnahmentyp
V = Vermeidungsmaßnahme 
A = Ausgleichsmaßnahme 
E = Ersatzmaßnahme 
G = Gestaltungsmaßnahme

Zusatzindex
FFH = Schadensbegrenzungsmaßnahme/ 

Kohärenzsicherungsmaßnahme,, 
(Natura 2000)

CEF = funktionserhaltende Maßnahme 
FCS = Maßnahme zur Sicherung eines günsti- 

gen Erhaltungszustandes

Lage der Maßnahme

Langenselbold, Flur 92, FlSt. 25/2 tlw. sowie Flur 6, FISt. 1 tlw. und 2/1 tlw.

Begründung der Maßnahme

Konflikt

Versiegelung durch den Straßenneubau (KI), Beeinträchtigung der Grundfunktionen durch Dämme/Einschnitte (KII). Verlust der 
Lebensraumfunktion (K III),
Verlust/Teilverlust der Lebensraumfunktion, Zerschneidung von Funktionsbeziehungen: Eckenbachquerung (K 3). 

notwendige Strukturen / Maßnahmen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der Maßnahmenflächen 

Acker

Zielkonzeption der Maßnahme 

Waldneuanlage

□ Vermeidung
□ Ausgleich für Konflikt:

[x] Ersatz für Konflikt: K I, K II, K III, K 3

□ Kohärenzsicherungsmaßnahme für:
□ CEF-Maßnahme für-
□ FCS-Maßnahme für:
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Maßnahmenbiatt
Projektbezeichnung

L3193.
Ausbau zwischen der A 45 und 

Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhäbensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

E1

Umsetzung der Maßnahme

Beschreibung der Maßnahme

Es ist vorgesehen, das nach Ausgleich verbleibende Defizit über das Ökokonto von Hessen Mobil beim Main-Kinzig-Kreis zu kom

pensieren. Dazu wird dem Vorhaben eine Teilfläche von 1.667 m^ der folgenden Maßnahme zugeordnet;

Ökokontomaßnahme Waldneuanlage:
Vorgang-Nr. 290277, Ökokonto von Hessen Mobil beim Main-Kinzig-Kreis 
Langenselbold, Flur 92, FISt. 25/2 tlw. sowie Flur 6, FISt. 1 tlw. und 2/1 tlw.

Gemäß Bescheid der UNB des MKK vom 30.06,2009 über die Umbuchung von Ökopunkten (vgl. Anlage 1), hat die Gesamtmaß
nahme einen Umfang von 600.000 WP durch eine Eichenaufforstung auf 20.000 mT Es wurden somit 30 WP/m^ in Anrechnung 
gebracht.

Durch die Anrechnung einer Teilfläche von 1.667 m^ können fürdie Kompensation des verbleibenden Defizits somit 50.010 WP in 
Anrechnung gebracht werden und damit eine vollständige Kompensation des Eingriffs erreicht werden.

Gesamtumfanq der Maßnahme: 1.667 m^

Zielbiotop:

Eichenaufforstung nach Krotienschluss; 1.667 m^.

Ausgangsbiotop 

Acker (11.191) 1,667 m^
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Maßnahmenbiatt
Projektbezeichnung

L3193,
Ausbau zwischen der A 45 und 

Ronneburg/Hüttengesäß

Vorhabensträger

Hessen Mobil - Straßen- und 
Verkehrsmanagement 

Gelnhausen

Maßnahmen-Nr.

E1
Zeitliche Zuordnung

El Maßnahmen vor Beginn der Straßenbauarbeiten

□ Maßnahmen nach Abschiuss der Straßenbauarbeiten 

Unmittelbar nach Feststellung des Baurechts.

□ Maßnahmen im Zuge der Straßenbauarbeiten

Beschreibung der Entwicklung und Pflege

r Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise für die Ausführungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung 
Ökokonto von Hessen Mobil beim Main-Kinzig-Kreis, Vorgang-Nr. 290277
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3.3.2 Bilanz nach der Kompensationsverordnung

Blatt Nr,

Ermittliuig der Abgabe nacli § 15 DN'atScliGiiiul der Konipensationsverordiiung (KV)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück: L 3193, Ausbau zwischen der A 4S und Rönnebiirg/Hüttcngcsiiß

Nutziingstyp WP

/(.|m

Fläche je Biotopwert Differenz
vorher nachher vorher nachher

Typ-Nr. Bezeichnung S}). 3 X Sj). 4 3 X Sp. 6 Sp. 8 - Sp. 10
Sp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bitte gliedern in: Ggene Bliittcr für i

1. Bestand Zusatzbeuerlung,

2. Zustand nach Ausgleich getrennte Ersatzmaßnnhnien

Übertrag
von BLalti

0 0 0 0 0

F
L

\ ■

c
II
E

N

B

I
L

A
N

Z

1. Beslntu! vor Ein}’riff

01.ISO Naturfeme Laiibholzforste nach Kronenschliiss 33 63 2.079 0 2.079
02.100 Trockene bis frisclie, saure, voll entwickelte Gebüsche, Hec 36 89S 32.326 0 32,326
02.100s Trockene bis Irisctic, saure (jebüsche, Hecken, Säunie an St 28 151 4.228 . 0 4.228
02.500 Heckeii-ZGebüschpflahzung (standonfremd,Ziergeliölze) 23 20 460 0 460
03.110 Streuobstwiese intensiv bewirtschaftet (mehrschürig. Bäum 32 41 1.312 0 1.312
03.130 Streuobstwiese extensiv bewiiischaftet 50 660 33.000 0 33.000
04.400 Ufergehölzsaum heimisch, staiidoilgerecht 50 27 1.350 0 1.350
05.214 Mäßig schnellflicßende Bäche (Miltellanf), kleine Flüsse, G 50 133 6.650 0 6.650
05.241 An Böschungen verkTautetc Gräben 36 209 7.524 0 7.524
05.243 Naturfem ausgebaute Güben 7 29 ■ 203 0 203
05.430 Andere Röhrichte (Rohrkolben und Rohrglanzgras) 53 221 11.713 0 11.713
06.010 Intensiv genutzte Feuchtwiesen 27 6 162 0 162
06.200 Weiden 21 4.602 96.642 . 0 96.642
06.310 Extensiv genutzte Frischwiesen ' 44 1.644 72.336 0 72.336

Summe/Übertrag nach Blatt Nr 2 8.704 0 269.987 0 269.987
Zus ntzbcwertinig

Anrechenbare Ersal23rinßnahme

Summe

Ort. Dutum iiikI Ihre Untersrhriri für üiV Itichlickeit ürr Aiicuhrn

Auf dem letzten Blatt:

Umrechnung in EURO

Summe EURO

X Kostenindex
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02.02.23

Ermiitknig der Abgabe nacli § 15 BNatSchGoncI der Kompensaiionsverordnung (KV)

Bez, der Maßnahme, Gemeinde. Gemarkung, Flur. Flurstück: L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Rönnebiirg/Hüttcngcsäß

Niilzungstyp nach Anlage 3 KV WP

/qm '

Flüche je Nutzungstyp in qm Bioto pwert Differenz

vorher nachher vorher nachher

Typ-Nr. Bezeichnung sp, 3 xSp. 4 Sp. 3 X Sp. 6 Sp. S - S[). 10
Sp. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bitte gliedern in: Kgene Bliitlcr für :
1. Bestand ZiisHtzbewerlunß,

2, Zustand nach Ausgleich gefrciinfe ErsnJzniaflnalnneii

Übertrag

von Blatt:

1

• 8.704 0 269.987 0 269.987

F

L
Ä

c
H

E

N

B

I

L

A

N

Z

06.910 Intensiv genutzte Wirtschafts wiesen 21 529 11.109 0 11.109

06.930 Natiimnhe (jriinlandcinsaat (Kräutenviese). Ansaaten des L 21 8.532 179.172 0 179.172

09.150 Feldraine, Wieseniaine, linear((jraserund Krauter, keine Bü 45 801 36.045 0 36.045

09.160 Stnißenränder (mit Entwasseningsinulde Mittelstreifen) inte 13 8.732 113.516 0 113.516

09.210 Ausdauernde Ruderalflurcn nteist ftisclier Standorte 39 229 8.931 0 8.931

10.510 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Oilbelon, Aspiia 3 18.321 54.963 0 54.963

10;530 Schotter-, Kies- u. Sandwege, -plälze oder andere wasserdu 6 312 1.872 0 1.872

10.610 bewaclisene Feldwege 21 353 7.413 0 7.413

11,191 Acker, intensiv genutzt 16 48.654 776.464 0 778.464

11.221 Girtncrisch gepllegte Anlagen im besiedelten Bereich (klein 14 302 4.228 0 4.228

11.224 Intensivrasen. (z.B. in Sportanlagen) 10 1.251 12.510 0 12.510

0 0 0

0 0 0

04.110 40 Einzelbäume, einheimisch, standortgerccht, Obstbaum 31 1.607 49.817 0 49.817

- Flächenoiisglcich fiir Einzetbäume 0 -1.607 0 0 0

Summe/Übertrag nach Blatt Nr 3 96.720 0 • 1.528.027 0 1.528.027

Zusatz bewtrtung

Anrechenbare Ersataraßnahme

Sunnite

Ort. Dalum uiiil Uirc Cnlcr:«clirift für liic Iticlilit:keit <lrr Anc^l’rn

Auf dem letzten Blatt;

Umrechnung in EURO

Summe EURO

X Kostenindex
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Ermittlung der Abgalie nach § 15 BNatSchGmd der Koinpensationsverorclnung (K\^

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück: L3193, Ausbau zwischen der A 45 uud Roiincburg/Hüttcngcsiiß

Niitzungslyp nach Anlage 3 KV WP

/qm

Fläche je Niilzungstyp in qm Biotopwert Differenz
vorher nachher vorher nachher

Typ-Nr. Bezeichnung 3 X Sp. 4 Sp . 3 X Sp . 6 Si>. S - Sp. 10
Sp. .1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Bitte gliedern in: ßgene Bliitter für :

1. Bestand ZiisHizbcweriiing,

2. Zustand nach Ausgleicli get»ennle Ersalzmannaliincn

Übertrag

von Blatt;

2

96.720 0 ,1.528.027 0 1.528.027

F

L
Ä

c
II

E

N

B

I

L

A

N

Z

2. Zustand nach Ausgleich

01.137 Neuanlage von Aiiwald/Binchwald/UfergehölTeii 36 1.923 69.226 ■69.228
02.400 Hecken-ZGebüscliptlanzung (licimisch, standorlgereclit, mit 27 783 21.141 -21.141
02.600 Hccken-ZGebüschpllanziing (straßenbcgleitend iisw., nicht 20. 6.349 126.980 ■126.980
03.120 Streiiobslwiese neu angelegt 23 1.830 42,090 ■42.090
05.338 Neuanlage von Kleingewassem 29 599 17.371 ■17.371
05.460 Naßstaudenlluren 44 439 19.316 ■19,316
06.310 Extensiv genutzte Fnschwiesen 44 1.119 49.236 ■49.236
06.930 Natumabe Grünlandeinsaat (Kräutenviese), .ynsaalcn des L 21 25.069 526.449 -526.449
09.160 Straßenränder (mit Enlwässcmngsiniildc Mittelstreifen) inte 13 20.043 260.559 -260.559
10.510 Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Aspha 3 29.583 06.749 ■88.749
10.520 Nahezu v’eraiegclte Flächen Pflaster 3 353 1.059 -1.059
10.530 Schotter-, Kies- u. Sand wege, -plätze oder andere wasserdu 6 12 72 ■72
11,191 Acker, intensi\'genutzt 16 6.580 137.280 ■137.280
11.221 Gärtnerisch gepllegte Anlagen im besiedelten Bereich (klein 14 38 532 -532

Summe/Übertrag nach Blatt Nr 4 96.720 96.720 1.528.027 1.360.062 167.965

Anreclienbare Ersatzinaßnahme:

Suirnne

Ort. Ouluiii uiiil Miic Hntcrschriri Hlr die Richtigkeit drr Aiigahen

Auf dem letzten Blatt:

Umrechnung in EURO

Summe EURO

X Kostenindex
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Blatt Nr.

Ermittlung der Abgabe nach § 15 BNatScIiGundderKompeiisationsverordnung(KV)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück: L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburg/Hüttengesäß

Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP

/qm

Fläche je Nutzungstyp in qm Biotopwert Differenz

vorher nachher vorher nachher
Typ-Nr. Bezeichnung Sp, 3 X sp. 4 3 X sp. 6 Sp. 8 ■ Sp. 10

Sp- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Bitte gliedern in: Dgcne Bliitter für :

1. Bestand Ziisnfzbcwerliing,

2. Zustand nach Ausgleich getrcnnfe Eisalzmaßnahnien

Übertrag

von Blatt:

3

96.720 96.720 1.528.027 1.360.062 167.965

F

L
Ä

c
H

E

N .

B

I

L

A

N
Z

04.110 134 Einzelbäume, einheimisch, standortgerecht, Obstbaurn 31 402 0 12.462 -12.462

- Flächenausgleicli fiir Einzelbäume 0 -402 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

. 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Summe/ Übertrag nach Satt Nr 96.720 96.720 1.52B.027 1.372.524 155.503

Zusntzbcw’crtung maßnahmc A3 (\gl. Blatt 4) ■105.663

Anrechenbare Er^atzinaßnahme: E 1 (ökokontontaßnalnne) ■50.010

Summe -170

Ori. D4(um unil Ihre Unier.s clirifi fQr <1 ir Kicliiickcit drr Anc»bcn

Auf dem letzten Blatt:

Umrechnung in EURO

Summe EURO

X Kostenindex
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02.02.23

Erniiuluny der Abgabe nach § 15 BNaiSchG und der K.ompensationsverordiuuig (K-V)

Bez. der Maßnahme, Gemeinde, Gemarkung, Flur, Flurstück: L 3193, .Viisbau zwischen der A 45 und Ronneburg/Hiittengesäß

Anrechenbare Kompensationsmaßnahmen
A3 , Anlage einer Amphibienleitvorrichtung mit Durchlassbauwerken 

Kosten -246.548,00 €

Kostenindex 0,35 €/WP

Anrechenbare Wertpunkte -704.423 WP

Anteil für Ausgleich: 

Anteil der anrechenbaren 
Wertpunkte:

15%

-105.663 WP

Teilmaßnahme Kostenansatz Umfang Kosten 

Leiteinrichtung 63 üm 1.858 m 117.054 €

Durchlässe 7I6e/m 134 m 95.944€

Stepprinne 5.ö0e/m 61 m 33.550 €

Ökokontomaßnahmen 

E1 Waldneuäniage
Vorgang-Nr. 290277, Ökokonto von Hessen Mobil beim Main-Kinzig-Kreis 

Langenselbold, Flur 92, FISt. 25/2 tlw. sowie Flur 6, FISt. 1 tlw. und 2/1 tlw.

Fläche WP/m2 WP

Gesamtmaßnahme: 20.000 30 600.000

anzurechnende Teilfläche 1.667 30 50.010

246.548 €

SIraße bis Bankendes Radweges 

Wirlschatbwege, Radweg

62



L 3193, Ausbau zwischen der A 45 und Ronneburq/Hüttenqesäß

Im Ergebnis der Bilanz bleibt ein Überschuss von 170 WP. Damit ist eine vollständige Kompensation des 

Eingriffs erreicht.

C
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Anlage 1: Ökokontomaßnahme: Umbuchung durch die Untere Naturschutz- 
behörde-mit Auszug und Lage (Deckblatt 2010)

<
---------

-p-------
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Amt für Straßen- und Verkehrswesen
Gelnhausen
Gutenbergstraße 2 - 4

63571 Gelnhausen

li'ii- Nacliin.lii 
02.06.2009

I

rult.'f;«- 
I Mail

Hi'. llincri
Helmut Bluhm

Barbarossaslralje 20 63571 Gelnhausen 
Postfach 1465 63569 Gelnhausen

Untere Naturschutzbehörde 
Bernd Leutnant
70.3/48-016.0-277/09,70.3/48-016.0-31/06
06051-85-14433
06051-85-14280
bernd.leutnant@mkk,de
Mo - Fr 8.00 - 12,00 / Do 13.00 - 17.30 Uhr
Mo- Mi 13.0ai5.00Uhr
C.02.002

Datum
30,06.2009.

Ökokonto

Waldneuanlage durch Eichenaufforstung in Langenselbold, Flur 92, Flurstück 25/2 tlw. sowie Flur 
6, Flurstück Itlw. und 2/1tlw.

Umbuchung von Okopunkten gemäß Schreiben des ASV Gelnhausen vom 02X6.2009

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Biczysko,

Sie beabsichtigen den Kauf von 600.000 Ökopunkten von der o.g. Fläche des Herrn Dr. Maier. 
Umgerechnet bedeutet das, dass wir eine abgeschlossene Maßnahme von 20.000 m^ Eichenauf
forstung im Wert von 600.000 Punkten auf das Ökokonto des Amtes für Straßen- und Verkehrswe
sen umbuchen.

Eine Kopie Ihres aktuellen Kontoauszuges liegt diesem Schreiben bei.

Mit freundlichen Grüßen 
jftrag

Mitlelpunkt der Europäischen Union

Kreissparkosse Gelnhausen 
BLZ507 500 9<1-Kto,-Nr, 17

Kreissparkasse Schlüchtern 
BIZ 530 513 06 • Klo.-Nr. 8253

Sparkasse Hanau
OLZ 506 500 23 • Kto.-Nr. 30004

Pastbank Frankfurt'?.!
ÖLZ 500 1C0 60 • Klo Nr. 10077-601
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Anlage 2: Baumhöhlenkontrolle
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Anlage 3: Untersuchung der Fauna an der L 3193 zwischen Ronneburg- 
Hüttengesäß und der A 45
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Anlage 4: Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag (ASB)
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